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Daten-	und	Kartengrundlagen

Analyse avifaunistischer Centrale ornithologique du Luxembourg (14.03.2013): Analyse avifaunistischer Daten in Bezug zur SUP 
Daten    „PAG Grevenmacher“. 
   Milvus GmbH (2016): Naturschutzfachliche Stellungnahme Avifauna Grevenmacher (Pot 5 und Pot 6)
   Centrale ornithologique du Luxembourg (21.11.2017): Analyse avifaunistischer Daten in Bezug auf die „Zusatz-
   flächen PAG Grevenmacher“.

bio-gr.eu   Biodiversitätsportal der Großregion.

Biotopkartierung  AC de Grevenmacher / CO3 / witry&witry (Juli 2014): Freiraum- und Grünstruktur - Gemeinde Grevenmacher.

Daten des MNHN  Sichtungen in der Gemeinde Grevenmacher.

Fledermaus-  ProChirop (02.03.2016): Stellungnahme (Screening) zur Bewertung der Fledermausvorkommen in der  
vorkommen  Gemeinde Grevenmacher im Rahmen der SUP der PAG-Planung. 
   Milvus GmbH (2016): Naturschutzfachliche Stellungnahme zur Fledermausfauna - Grevenmacher - Fläche  
   Grev 4. 
   ProChirop (14.11.2017): Fledermauskundliche Stellungnahme zu einer Punktuellen Änderung des PAG von 
   Grevenmacher vom November 2017.
   
Offenlandbiotopkartierung Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Département de l‘Environnement (Stand 03/2014)

Orthophotos  © Origine Administration du Cadastre et de la Topographie - Droits réservés à l’Etat du Grand-Duché de  
   Luxembourg (2016) 

Plan National  Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Département de l‘environnement (2017): Plan  
Protection Nature  National concernant la Protection de la Nature 2017-2021. 

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
FCS favourable conservation status
FFH Flora-Fauna-Habitat
HAB Zone d’habitation
LC least concern (nicht gefährdet)
k.A. keine Angabe
MIX-u zone mixte urbaine
MNHN Musée nationale d‘histoire naturelle
NQ nouveau quartier
NT near threatened (Vorwarnliste)
PAG-SL Plan d‘Aménagement Général - Situation Légale
PAP Plan d‘aménagement particulier
PNPN Plan National pour la Protection de la Nature
REC zone de sports et de loisirs
RGD Règlement Grand-Ducal
RL Richtlinie
SUP Strategische Umweltprüfung
SP-n zone d‘activité spécifique nationale
UB Umweltbericht
UEP Umwelterheblichkeitsprüfung
VU vulnerable (gefährdet)
ZAD zone d‘aménagement différé
ZV zone verte
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1. Einleitung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Im Rahmen der Ausarbeitung des Plan d‘Aménagement Général (PAG) der Gemeinde Grevenmacher besteht 
die Möglichkeit, dass durch die Ausweisung bebaubarer Zonen Auswirkungen auf die in der Gemeinde vorkom-
menden Arten des Anhangs 6 Naturschutzgesetz (entsprechend den in Luxemburg vorkommenden Arten des An-
hangs IV FFH-RL), auf Vogelarten des Anhangs 3 Naturschutzgesetz (entsprechend den Vogelarten des Anhangs 
I Vogelschutzrichtlinie), auf Vogelarten der Liste des Ministère de l‘Environnement1 vom Oktober 2014 sowie auf 
weitere vier Vogelarten2 entstehen.

Die Lebensräume der Arten des Anhangs II FFH-RL und des Anhangs I VS-RL werden zudem über Art. 17 
Naturschutzgesetz als habitats d‘espèces besonders geschützt und dementsprechend im Rahmen der Strategi-
schen Umweltprüfung bzw. der partie graphique des PAG identifiziert.

Die hier vorliegende Artenschutzprüfung dient als eigenständiges Dossier zur Ergänzung zur Strategischen 
Umweltprüfung, die für Pläne und Programme - wie den PAG - durchzuführen ist. Der artenschutzbezogene An-
satz der europäischen Direktiven (92/43/EWG und 2009/147/EG) findet Anwendung, da bestimmte Flächen des 
PAG untersucht werden, ob diese dem Hauptziel in Art. 2 Abs. 1 FFH-RL - einen günstigen Erhaltungszustand 
der natürlichen Lebensräume und wild lebenden Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren oder 
wiederherzustellen - entgegenstehen.

Im Rahmen dieser Untersuchung sollen die voraussichtlichen Auswirkungen der Ausweisung bebaubarer Zo-
nen auf die geschützten Arten evaluiert und dargestellt werden. Die Flächencodes entsprechen denen der SUP 
(siehe UEP-Dokument).

Insgesamt sind im Synthesekonzept der Gemeinde Grevenmacher 23 Flächen enthalten3. Durch eine arten-
schutzrechtliche Konflikteinschätzung können die Flächen definiert werden, die im Rahmen der Artenschutzprü-
fung näher betrachtet werden. Darunter fallen neun Flächen in der Ortschaft Grevenmacher und fünf Flächen in 
der Ortschaft Potaschberg, d.h. es sind insgesamt 14 Flächen im Rahmen der Artenschutzprüfung detailliert zu 
betrachten.

1 http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/dossiers/liste_especes_oiseaux/liste_especes_oiseaux_pdf.pdf
2 mündliche Mitteilung des MDDI-Département de l‘environnement am 13.02.2017, dass der Habicht (Accipiter gentilis), der Grünspecht (Picus viridis),
 der Steinkauz (Athene noctua) und das Rebhuhn (Perdix perdix) ebenfalls in der Artenschutzprüfung zu untersuchen sind, da es sich um prioritäre
 Arten des PNPN handelt.
3 Die Fläche Grev7 ist im Rahmen einer Modification mineure abgehandelt worden (N/Réf: 86655/CL-mz).

Abb.1: Schematischer Überblick zu Ablauf und Zusammenhang der Dossiers zur Strategischen Umweltprüfung
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1.2 Rahmenbedingungen (Umfang, Inhalt, Vorgehensweise)

Die Methodik der Artenschutzprüfung gliedert sich in drei Arbeitsschritte. 

Arbeitsschritt 1:

Zu Beginn werden in einer Vorprüfung die kartierten Arten innerhalb des Gemeindegebiets definiert. Als In-
formationsgrundlage liegen Daten des Musée Nationale de l‘Histoire Naturelle sowie die bereits veröffentlichten 
Plans d‘action espèces vor. Ergänzt werden diese durch Stellungnahmen der Centrale ornithologique du Luxem-
bourg (COL) und des Fachbüros ProChirop sowie den Berichten zu Felduntersuchungen des Fachbüros Milvus 
GmbH (siehe Anhang). Außerdem werden Sichtungen aus dem Biodiversitätsportal der Großregion (bio-gr.eu) 
berücksichtigt.

Dadurch können die für die Artenschutzprüfung relevanten Arten entsprechend den Anhängen des Natur-
schutzgesetzes sowie der Liste des Ministère de l‘Environnement ermittelt und der Prüfumfang projektspezifisch 
abgeschichtet werden. Die prüfungsrelevanten Arten werden tabellarisch dargestellt. Dabei wird unter anderem 
auf den Erhaltungszustand der jeweiligen Art eingegangen. Durch eine Beschreibung und detaillierte Darstellung 
der schützenswerten Arten sowie ihrer Habitatansprüche in Kap. 2 können Rückschlüsse auf ihr tatsächliches 
Vorkommen in der Gemeinde und die Betroffenheit durch die Planung gezogen werden.

Außerdem zeigt Kapitel 3 auf, welche allgemeinen Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung in der Praxis 
zur Verfügung stehen und geht insbesondere auf vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen - CEF-Maßnahmen - ein.

Besteht die Möglichkeit, dass Habitate durch die Planung zerstört oder beschädigt werden, so sind diesbezüg-
lich in Kapitel 5 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zum Erhalt der ökologischen Funktionalität 
(CEF-Maßnahmen; measures to ensure the continued ecological functionality) aufgezeigt, die das Eintreten des 
Verbotstatbestands gemäß Art. 20 bzw. 28 Gesetz zum Schutz der Natur verhindern sollen. 

Arbeitsschritt 2:

Vor der Artenschutzprüfung an sich wird durch die artenschutzrechtliche Konflikteinschätzung das Prüfspek-
trum definiert (Kap. 4). Auf diese Weise kann beispielsweise für bereits bebaute Flächen von vornherein das 
Eintreten der Verbotstatbestände ausgeschlossen werden.

Anschließend erfolgt die artenschutzrechtliche Konfliktanalyse, in der mögliche Auswirkungen der Planung 
auf die vorkommenden Arten bestimmt werden. Dazu enthält das vorliegende Dokument die Beschreibung und 
detaillierte Darstellung der schützenswerten Arten sowie ihrer Habitatansprüche (Kap. 4). Darauf folgend werden 
die Planelemente beschrieben, welche die Untersuchung bedingen und die Auswirkungen der Planung der einzel-
nen Flächen im Rahmen der Artenschutzprüfung (Kap. 5).  

Die in Kapitel 5 dargestellte Artenschutzprüfung verläuft nach folgendem Schema:

prüfungsrelevante Arten 
Anhang IV FFH-RL – Annexe 6 Naturschutzgesetz

Anhang I Vogelschutzrichtlinie – Annexe 3 Naturschutzgesetz
Arten gemäß der Liste des Ministère de l‘Environnement

Störungsverbot: 

Les animaux intégralement protégés ne 
peuvent être inquiétés, [...] et ceci quel que 
soit le stade de leur développement (Art. 20)

Est interdite la perturbation de la faune
notamment durant la période de 

reproduction, de dépendance, d’hibernation 
et de migration (Art. 28)

Beschädigungs- und Zerstörungsverbot der 
Fortpflanzungs- sowie der Überwinterungs- und 

Ruhestätten (und Eier):  
Les animaux intégralement protégés [...] sont interdits 

la destruction ou le ramassage
intentionnels de leurs oeufs […], la détérioration ou la 

destruction de leurs sites de reproduction ou de
leurs aires de repos et d’hibernation (Art. 20)

Les plantes intégralement protégées ne peuvent être 
enlevées de leur station, ni être déracinées, 
endommagées ou détruites […] (Art. 19)

Tötungsverbot: 

Les animaux intégralement protégés ne peuvent être 
[...] tués, chassés, capturés, [...] et ceci quel que soit le 

stade de leur développement (Art. 20)

Prüfung der Verbotstatbestände (Art. 19, 20 und 28)

Abb.2: Ablaufschema der Artenschutzprüfung nach Art. 19, 20 und 28 Naturschutzgesetz
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Entsprechend dem Schema in Abb.2 ist zu prüfen, ob die Ausweisungen des PAG 

• die Populationen der vorkommenden Arten derart stören, dass sich ihr Erhaltungszustand erheblich ver-
schlechtert,

• das Risiko der Tötung von Individuen der Arten signifikant erhöht wird

• die Habitate der Arten dermaßen beschädigt oder zerstört werden, dass die ökologische Funktionalität 
nicht mehr gewährleistet ist.

Der Erhaltungszustand einer Art wird dabei als günstig betrachtet, wenn aufgrund der Daten über die Popula-
tionsdynamik der Art anzunehmen ist, dass diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes, 
dem sie angehört, bildet und langfristig weiterhin bilden wird, das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder 
abnimmt noch in absehbarer Zeit vermutlich abnehmen wird und ein genügend großer Lebensraum vorhanden 
ist und wahrscheinlich weiterhin vorhanden sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art 
zu sichern.

Besteht die Möglichkeit, dass Habitate durch die Planung zerstört oder beschädigt werden, so sind diesbezüg-
lich in Kapitel 5 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zum Erhalt der ökologischen Funktionalität 
(CEF-Maßnahmen; measures to ensure the continued ecological functionality) aufgezeigt, die das Eintreten des 
Verbotstatbestands gemäß Art. 20 Gesetz zum Schutz der Natur verhindern sollen. 

Aufgrund des Prüfschemas sowie der Möglichkeit von Maßnahmen werden mögliche artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände festgestellt und in einem Ampelsystem farbig gekennzeichnet:

 grün: geringes artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial - Verbotstatbestände unwahrscheinlich   
 bzw. mit vergleichsweise geringem Aufwand zu vermeiden (allgemeine Vermeidungs- und Minderungs- 
 maßnahmen); ggf. ist ein Ausgleich von Art. 17 Habitaten erforderlich

 gelb: mittleres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial - Verbotstatbestände mit allgemeinen Vermei- 
 dungs- und Minderungsmaßnahmen in größerem Umfang oder Ausgleichsmaßnahmen („einfache   
 CEF-Maßnahmen“) zu vermeiden bzw. auszugleichen

 orange: hohes artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial - Verbotstatbestände möglich oder zu erwarten,  
 vertiefende Untersuchungen im Umweltbericht bzw. „komplexe CEF-Maßnahmen“ notwendig

 rot: sehr hohes artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial - Verbotstatbestände möglich oder zu erwar- 
 ten, die voraussichtlich nicht oder nur mit hohem Aufwand zu vermeiden sind

Arbeitsschritt 3:

Die Ausnahmeprüfung bei Feststellung eines artenschutzrechtlichen Konflikts kann gemäß der FFH-Richtlinie 
auf diese Weise erfolgen:

Abb.3: Ablaufschema der Ausnahmeprüfung gemäß der FFH-RL

Ausnahmeprüfung von Art. 12 FFH-RL
Annexe III oder IV-Art gemäß Naturschutzgesetz betroffen
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a) Schutz der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen, Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume;

b) Verhütung ernster Schäden (Kulturen, 
Tierhaltung, Wälder, Fischgründe und 
Gewässer, sonstiges Eigentum);

c) zwingende Gründe des überwiegenden 
öffentlichen Interesses (z. B. 
Volksgesundheit, öffentliche Sicherheit);

d) Forschungszwecke, Aufzucht, 
einschließlich der künstlichen Vermehrung 
von Pflanzen;

e) Entnahme oder Haltung einer Anzahl 
von Exemplaren
bestimmter Tier- und Pflanzenarten des 
Anhangs IV (kontrolliert und beschränkt)

Prozedur Alternativenprüfung:
• Welches Problem/welche Situation soll 

gelöst werden?
• Gibt es andere Lösungen?
• wenn ja, sind sie zur Problemlösung 

geeignet?

Art der Alternative:
Unterscheidung zwischen Standort- und 
Konzeptalternativen
• PAG-Ebene: vor allem Standortalternativen
• PAP-Ebene: vor allem Konzeptalternativen

Untersuchung möglicher Alternativen 
hinsichtlich der Verbote der Richtlinie
Wenn eine andere Lösung nicht gegen die 

Verbote verstößt, muss diese angewandt 
werden!

"zufriedenstellend": löst das Problem und achtet 
soweit wie möglich die Verbote der RL

Prozedur:
• Wie ist der tatsächliche 

Erhaltungszustand der Art 
(biogeografisch, lokal)?

• Welche Auswirkungen gehen von 
der Ausnahme aus?

Unerheblich, in welchem 
Erhaltungszustand die Art vorher ist
 Ausnahmebewilligungen umso 
schwerer, je schlechter der 
Erhaltungszustand ist

Sobald eine Ausnahmevoraussetzung fehlt, ist diese nicht zulässig!

Ergebnis einer Ausnahmegenehmigung muss stets neutral oder positiv für betroffene Art sein!



Artenschutzprüfung im Rahmen der SUP zum PAG

p s.   à   r.   l.a c t
bureau d ’é tudes  en aménagement  du ter r i to i re  e t  urban isme

9 AC de Grevenmacher

November 2017

Die Ausnahmeregelung gilt jedoch nur für Arten gemäß der Art. 20, folglich nicht für Arten, die unter dem 
Schutz des Art. 28 Naturschutzgesetz stehen.

Im Falle einer Ausnahme werden die betroffenen Arten sowie die Verbote benannt, gegen die durch die 
Planung verstoßen wird. Ferner werden FCS-Maßnahmen (favourable conservation status) definiert, die zur 
Erhaltung der Populationen der betroffenen Arten ergriffen werden. Nur wenn sich der Erhaltungszustand der 
betroffenen Population nicht verschlechtert (Vogelarten) beziehungsweise die Population trotz Ausnahme in ei-
nem günstigen Erhaltungszustand verweilt oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der 
Population nicht behindert (Arten Anhang IV FFH-RL)4, kann diese angenommen werden. Eine Ausnahmege-
nehmigung gemäß Art. 33 Naturschutzgesetz kann entsprechend der darin enthaltenen Auflistung vom Minister 
erteilt werden. In der Praxis wird in der Regel für den PAG keine Ausnahme erteilt, da die Planungen meist keine 
zwingenden Gründe öffentlichen Interesses vertreten.

Die Ergebnisse der hier vorliegenden Artenschutzprüfung, die in Kap. 6 nochmals zusammengefasst sind, 
werden bei der Bewertung der einzelnen Flächen hinsichtlich ihrer erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut 
Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung berücksichtigt. Im Fall der Ge-
meinde Grevenmacher erfolgt dies in der Umwelterheblichkeitsprüfung.

4 LANA, 2009.



Artenschutzprüfung im Rahmen der SUP zum PAG

p s.   à   r.   l.a c t
bureau d ’é tudes  en aménagement  du ter r i to i re  e t  urban isme

10AC de Grevenmacher

November 2017

2. Beschreibung der schützenswerten Arten
In der Gemeinde Grevenmacher sind Vorkommen der Arten in Tab. 1 nachgewiesen worden. Die Daten 

beruhen auf Angaben des MNHN sowie den Stellungnahmen der Centrale ornithologique du Luxembourg und 
der Fachbüros ProChirop sowie Milvus GmbH. Außerdem werden Daten aus den veröffentlichten Plans d‘action 
d‘espèces sowie dem Biodiversitätsportal der Großregion (bio-gr.eu) als Informationsquelle herangezogen.

Sollte sich im konkreten Projektfall herausstellen, dass weitere Arten für eine artenschutzrechtliche Prüfung 
relevant sind, so sind diese zusätzlich in die Liste der zu prüfenden Arten aufzunehmen und die Artenschutzprü-
fung ist entsprechend zu modifizieren.

Tab.1: Zusammenstellung möglich betroffener Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie sowie des Art. 4-1 und 4-2 Vogelschutzrichtlinie

FV: favourable (günstig)
U1: unfavourable - inadequate (ungünstig - unzureichend)
U2: unfavourable - bad (ungünstig - schlecht)
NA: not reported (ohne Angabe)
XX: unknown (unbekannt)
k.A.: nicht im Nationalen Bericht (2013) enthalten

 k.A. : nicht in der Roten Liste enthalten

LC: ungefährdet

NT: auf der Vorwarnliste

VU: gefährdet

EN: stark gefährdet

CR: vom Aussterben bedroht
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Quelle

Laubfrosch Hyla arborea U2 EN FFH-IV Proess, 2003
Kammmolch Triturus cristatus U1 VU FFH-II, -IV Proess, 2003

Kleiner Wasserfrosch Rana esculenta FV k.A. FFH-IV Proess, 2003; MNHN
Insekten Großer Feuerfalter Lycaena dispar FV EN FFH-II, -IV bio-gr.eu; MDDI, 2009; MNHN
Pflanzen Grünes Besenmoos Dicranum viride U1 NT FFH-IV bio-gr.eu; Werner, 2003

Mauereidechse Podarcis muralis U1 LC FFH-IV bio-gr.eu; Proess, 2007
Schlingnatter Coronella austriaca U2 VU FFH-IV bio-gr.eu; Proess, 2007

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii U1 EN FFH-II, -IV bio-gr.eu; Harbusch et al., 2002; Harbusch, 2016
Braunes Langohr Plecotus auritus U1 EN FFH-IV bio-gr.eu; Harbusch et al., 2002; Harbusch, 2016

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus U1 VU FFH-IV bio-gr.eu; Harbusch et al., 2002; Harbusch, 2016
Fransenfledermaus Myotis nattereri U1 EN FFH-IV bio-gr.eu; Harbusch, 2016

Graues Langohr Plecotus austriacus U1 VU FFH-IV bio-gr.eu; Harbusch et al., 2002; Harbusch, 2016
Großer Abendsegler Nyctalus noctula U2 VU FFH-IV bio-gr.eu; Harbusch et al., 2002; Harbusch, 2016

Große Bartfledermaus Myotis brandtii XX CR FFH-IV bio-gr.eu; Harbusch et al., 2002; Harbusch, 2016
Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum U1 CR FFH-II, -IV bio-gr.eu; Harbusch et al., 2002; Harbusch, 2016

Großes Mausohr Myotis myotis U1 EN FFH-II, -IV bio-gr.eu; Harbusch et al., 2002; Harbusch, 2016
Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus XX EN FFH-IV bio-gr.eu; Harbusch et al., 2002; Harbusch, 2016

Mopsfledermaus Barbastella barbastella U2 EX FFH-II, -IV bio-gr.eu; Harbusch et al., 2002; Harbusch, 2016
Wasserfledermaus Myotis daubentonii FV VU FFH-IV bio-gr.eu; Harbusch et al., 2002; Harbusch, 2016

Wildkatze Felis sylvestris U1 k.A. FFH-IV MDDI, 2014
Wimperfledermaus Myotis emarginatus U1 CR FFH-II, -IV bio-gr.eu; Harbusch, 2016
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus FV NT FFH-IV bio-gr.eu; Harbusch et al., 2002; Harbusch, 2016

Eisvogel Alcedo atthis k.A. NT Art. 4-1 COL, 2013
Heidelerche Lullula arborea k.A. EN Art. 4-1 MDDI, 2009c
Kornweihe Circus cyaneus k.A. k.A. Art. 4-1 COL, 2013

Kranich Grus grus k.A. k.A. Art. 4-1 COL, 2013; COL, 2017
Moorente Aythya nyroca k.A. k.A. Art. 4-1 COL, 2013
Neuntöter Lanius collurio k.A. NT Art. 4-1 bio-gr.eu; COL, 2013; Milvus, 2016
Rotmilan Milvus milvus k.A. VU Art. 4-1 bio-gr.eu; Biver, 2013; COL 2013; Milvus, 2016

Schwarzmilan Milvus migrans k.A. NT Art. 4-1 COL, 2013; Kiefer, 2010; Milvus, 2017
Uhu Bubo bubo k.A. NT Art. 4-1 bio-gr.eu; COL, 2013

Weißstorch Ciconia ciconia k.A. k.A. Art. 4-1 COL, 2013; COL, 2017
Braunkehlchen Saxicola rubetra k.A. EX Art. 4-2 COL, 2013

Feldlerche Alauda arvensis k.A. VU Art. 4-2 Milvus, 2016
Gartenrotschwanz Phoenicurus Phoenicurus k.A. NT Art. 4-2 COL, 2013; COL, 2017

Kiebitz Vanellus vanellus k.A. CR Art. 4-2 Biver, 2013a; COL, 2013
Raubwürger Lanius excubitor k.A. CR Art. 4-2 Bastian, Biver und Lorgé, 2013; COL, 2013
Reiherente Aythya fuligula k.A. R Art. 4-2 bio-gr.eu; COL, 2013; MNHN; COL, 2017
Tafelente Aythya ferina k.A. k.A. Art. 4-2 bio-gr.eu; COL, 2013; MNHN; COL, 2017
Wachtel Coturnix coturnix k.A. EN Art. 4-2 Backes, 2013

Wendehals Jynx torquila k.A. VU Art. 4-2 COL, 2013; MNHN
Wiesenpieper Anthus pratensis k.A. CR Art. 4-2 COL, 2013

Weitere Vogelarten Grünspecht Picus viridis k.A. k.A.  - Milvus, 2016; COL, 2017

Vögel 
gemäß der Liste des 

Ministère de 
l'Environnement

Reptilien

Amphibien

Säugetiere

Vögel
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2.1 Arten	des	Anhangs	IV	FFH-RL,	Arten	nach	Annexe	6	Naturschutzgesetz

Amphibien

Laubfrosch (Hyla arborea)5

Als Fortpflanzungshabitat nutzt der Laubfrosch vegetationsarme, sonnige Uferlinien und Flachwasserbereiche 
mit angrenzenden Stauden- und Röhrichtgürteln, zum Laichen auch Altwasser, Weiher und Teiche. Gemieden 
wird das Innere dichter Wälder sowie Ackerflächen. Zum Ruhen sucht die Art Biotope mit feuchtem Charakter 
(Sumpfwiesen, Feuchtstauden, Röhrichte) auf. Generell halten sich Laubfrösche auch während der Laichzeit nur 
nachts am Gewässer auf. Die wanderfreudige Amphibie legt jeden Tag bis zu mehrere hundert Meter zwischen 
den Landhabitaten und dem Laichgewässer zurück und überwindet zur Besiedlung neuer Gewässer sogar Distan-
zen von mehr als 10 km.

Der Laubfrosch überwintert in frostfreien, luftfeuchten Höhlungen und Nischen (z.B. Nager- und Wurzelgänge) 
sowie unter Reisig- und Streuhaufen.

Kammmolch (Triturus cristatus)6

Die typischen Laichgewässer in Luxemburg sind dem Typus „offener, besonnter Wiesentümpel“ oder größere, 
stehende Gewässer (Weiher, Teiche) zuzuordnen, die häufig durch Pflanzengesellschaften wie Oenantho-Rorip-
petum, Lemnetum trisulcae und Ranunculetum peltati charakterisiert sind. 

Die Mehrzahl der Gewässer mit Vorkommen von Triturus cristatus ist als eutroph einzustufen. Das Ökosystem 
Wiesenweiher oder -tümpel bietet dem Kammmolch aufgrund seiner hohen Produktivität, seinen günstigen ther-
mischen Bedingungen und dem Fehlen überlegener Feinde (Fische) optimale Lebensbedingungen. 

Häufig ist die Art auch mit Rana lessonae, Hyla arborea, Alytes obstetricans vergesellschaftet vorzufinden. 
In den Fortpflanzungsstätten (Laichgewässer) findet die Paarung und das Laichen statt und das Gewässer dient 
gleichzeitig als Habitat für die Larven. Im Sommer ruht der Kammmolch auf Strukturen im oder entlang des Ge-
wässers sowie an Land in geeigneten Verstecken (unter Steinen, in Spalten, in Erdhöhlen). Die Überwinterung 
erfolgt in frostfreien, luftfeuchten Höhlungen und Nischen, aber auch unter Pflanzenmaterial.

Die Umgebung des Laichgewässers (offene Agrarlandschaften, Waldgebiete etc.) entspricht aufgrund der ge-
ringen Mobilität des Kammmolches dem Landlebensraum.

In den letzten 50 Jahren ist ein starker Rückgang der Art in Luxemburg zu verzeichnen, was auf den Verlust 
des Laichplatzes oder die Verschlechterung der Lebensbedingungen zurückzuführen ist (hauptsächlich durch 
Urbanisierungs- und Industrialisierungsmaßnahmen). In vielen Fällen scheinen noch bestehende Populationen 
extrem isoliert zu sein. Der Kammmolch kommt in Luxemburg hauptsächlich im Gutland und weniger im Ösling 
vor, mit einem Verbreitungsschwerpunkt im Süden und Südwesten.

Kleiner Wasserfrosch (Rana esculenta)7

Der kleine Wasserfrosch gehört zu den sogenannten Grünfröschen. Diese nutzen stark besonnte Gewässer 
mit gut ausgeprägter Wasservegetation bevorzugt als Laichgewässer. Vereinzelt kommen Grünfrösche auch in 
Stillwasserbereichen von Fließgewässern vor. Weitgehend gemieden werden stark beschattete Gewässer und 
vegetationslose Fischteiche. Als Landhabitat wird die unmittelbare Umgebung des Laichgewässers genutzt. So 
jagen und sonnen sich die Frösche am Ufer oder in Wasserpflanzenbeständen und springen bei einer Störung ins 
Wasser. Die Überwinterung erfolgt an Land, indem sich der Kleine Wasserfrosch in lockere, frostsichere Oberbö-
den eingräbt8.

Der Frosch weist einen geringen Aktionsradius von nur wenigen Metern auf.

Gefährdet ist der Kleine Wasserfrosch durch die Zersiedlung der Landschaft und die Extensivierung der Land-
wirtschaft. Außerdem besteht auch durch Fischbesatz in naturnahen Gewässern und das Aussetzen nicht einhei-
mischer Fischarten (z.B. Sonnenbarsche und Goldfische) Gefährdungspotenzial. Als Schutzmaßnahmen gelten 
5 BfN, 2004; http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Amphibien/index.html#section7.
6 Proess, 2003; BfN, 2004.
7 http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Amphibien/index.html#section11.
8 BfN, 2004.
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Erhalt, Optimierung und Neuanlage von naturnahen Gewässern mit flachen Ufern und ohne Fischbestände als 
geeignet. 

Grünfrösche sind in Luxemburg noch nicht akut gefährdet. Der Kleine Wasserfrosch ist relativ häufig. Während 
das Gutland nahezu flächendeckend besiedelt wird, ist nördlich einer Linie Wiltz-Vianden nur ein aktuelles Vor-
kommen bekannt. Die Seltenheit der Froschart im Ösling dürfte hauptsächlich auf das kühlere Klima zurückzufüh-
ren sein.  Bei den meisten Grünfroschnachweisen in Luxemburg handelt es sich um kleine Populationen mit we-
niger als 50 Tieren. Vereinzelt existieren auch große Populationen (z.B. ca. 200 Exemplare im Echternacher See).

Insekten

Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)9

Der Große Feuerfalter kommt auf diversen Biotopen vor, die stets feucht bis nass sind. Daher stellen Röhrichte, 
ufernahe Großseggengesellschaften, Feuchtwiesen, Verlandungszonen aber auch feuchte Gräben, Feuchtbrachen 
sowie Ton- und Kiesgruben ideale Lebensräume für den Schmetterling dar. Während sich der ausgewachsene 
Falter von blüten- und damit nektarreichen Vegetationsbeständen (Blutweiderich, Rossminze, Distelarten etc.) 
ernährt, sind die Raupen auf nicht saure Ampferarten wie Rumex crispus oder Rumex obtusifolius als Nahrung 
angewiesen. Nektarquellen sind zudem mesophile Wiesen, Böschungen, Waldränder oder Luzernefelder. Der 
Schmetterling überwintert in der Laubstreu oder unter dürren Blättern und Stängeln in Bodennähe

Allgemein wird angenommen, dass sich der Große Feuerfalter in einem Aktionsradius von 2 km bewegt10.

Gefährdet ist der Schmetterling hauptsächlich durch den Rückgang der Feuchtbiotope durch Drainage. Zudem 
finden die Mahdtermine häufig zu einem ungünstigen Zeitpunkt statt, wodurch die Raupen ausgemäht werden. 
Der Verbreitungsschwerpunkt des Großen Feuerfalters liegt im Gutland, genauer im Südwesten Luxemburgs. 

Pflanzen

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)11

Das Grüne Besenmoos wächst nahezu ausschließlich in grund- und luftfeuchten Wäldern auf der Borke von 
mittelalten Laubhölzern und morschem Holz. Seltener sind Vorkommen auf Silikatgestein oder Humus. Bevorzugt 
werden die unteren und oft schrägwachsenden Stammabschnitten von Buche, Esche, Ahorn, Eiche und Hainbu-
che.

Hauptgefährdungsursache ist die Änderung der Forstwirtschaft im Lebensraum des Mooses, da diese eine 
Änderung der Luftfeuchtigkeit mit sich ziehen kann. Der erhöhte Stickstoffgehalt in der Luft ist ein weiteres Ge-
fährdungspotential, da die Art an nährstoffarme Standorte gebunden ist und durch den Nährstoffeintrag von kon-
kurrenzstärkeren Arten verdrängt wird. Schutzmaßnahmen stellen ein ausreichender Erhalt von Altholzbeständen 
und ausgewählter, „krummschäftiger“ Laubhölzer sowie die Erhöhung des Anteils alter Laubbäume im Wald dar.

Auf der Roten Liste der Bryophyten Luxemburgs wird das Grüne Besenmoos auf der Vorwarnliste geführt 
(NT)12.

In Luxemburg ist das Grüne Besenmoos nur im Gutland vorzufinden. Teilweise beherbergen diese Fundorte 
recht große Populationen, während sie in anderen Gebieten Westeuropas nicht oder nur selten vorkommt. Die 
luxemburgischen, lothringischen und elsässischen Populationen stellen somit ein wichtiges Reservoir für Westeu-
ropa dar.

9 MDDI, 2009.
10 BfN, o.J.
11 http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Pflanzen/EP_Flechten_und_Moose/index.html#section2.
12 Werner, 2003.
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Reptilien
Mauereidechse (Podarcis	muralis)13

Die Mauereidechse lebt bevorzugt in steinigen Biotope wie Trockenmauern, Burgen, Schlösser, Ruinen, Bahn-
dämme, Steinbrüche und sonnenexponierte Felsen. Wichtig ist, dass die Biotope ausreichend Fugen, Spalten und 
Hohlräume (Tagesverstecke) sowie sonnenexponierte Gesteinsflächen (Sonnplätze) aufweisen. Die Überwinte-
rung erfolgt in tiefen Spalten und Hohlräumen.

Gefährdet ist die Mauereidechse zurzeit in Luxemburg zwar nicht, jedoch führen Sanierungs- und Baumaßnah-
men, bei denen alte spaltenreiche Mauern durch fugenlosen Beton ersetzt werden und Flurbereinigungen in den 
Weinbergen zum Verlust von Lebensräumen und zur Isolierung von Populationen.

Die Eidechsenart ist in Luxemburg relativ häufig, es lassen sich vier Verbreitungsschwerpunkte feststellen:

• die Täler von Mosel und Untersauer

• das südliche Ösling mit den Tälern der Obersauer, der unteren Clerf und der unteren Wiltz 

• die ehemaligen Tagebaugebiete im Südwesten des Landes

• die Stadt Luxemburg und Umgebung.

Schlingnatter (Coronella austriaca)14

Der Lebensraum der Schlingnatter besteht aus halboffenem, trockenem und sonnigem Gelände mit Wärme 
speicherndem Untergrund und niedriger Vegetation als Deckung, der viele Verstecke wie Felsspalten, Mauerfugen 
bietet. Diese werden auch als Winterquartier genutzt. Alle Lebensräume dieser Art sind durch kleinflächige mo-
saikartige Strukturen gekennzeichnet. Typisch sind Habitate wie Waldränder und Lichtungen, felsige Hänge mit 
Gebüschen aber auch anthropogen geprägte Biotope wie Bahndämme, Weinberge, Steinbrüche und ehemalige 
Tagebaugebiete. Im Frühjahr und Herbst werden südexponierte Hecken und Steinmauern bevorzugt aufgesucht, 
im Sommer verteilen sich die Schlangen auf verschiedene Habitate. Feuchte Stellen werden zum Trinken aufge-
sucht, aber nicht besiedelt. Überwintert wird in frostfreien, überschwemmungssicheren bzw. nicht staunassen 
Verstecken, oft in südexponierten Hanglagen15.

Allerdings gefährden auch nur leichte Veränderungen des Lebensraums das Vorkommen der Schingnatter so-
fort. So sind Flurbereinigungen, insbesondere Rebflurbereinigungen, Sukzession auf wärmebegünstigten Stand-
orten wie Halbtrockenrasen oder in extensiv genutzten Landschaftsteilen, Veränderungen an den Bahndämmen 
und Verlust von Kleinstrukturen in der Landschaft die wichtigsten Gefährdungsursachen.

Die Schlingnatter kommt in Luxemburg nur noch lokal und isoliert vor. Daher gilt als wichtigste Schutzmaß-
nahme der Erhalt der bestehenden Vorkommen, sowie gezielte Pflegemaßnahmen in den Habitaten wie z.B. die 
Verhinderung von Verbuschung und Bewaldung. Kleinstrukturen müssen erhalten oder neu angelegt werden. Um 
die Isolation der einzelnen Populationen zu verringern, sollten Korridore mit Mosaikstrukturen als Lebensraum 
und zur Vernetzung angelegt werden.

Säugetiere	

Bechsteinfledermaus	(Myotis bechsteinii)16

Der Lebensraum der Bechsteinfledermaus besteht im Winter aus Baumhöhlen, Höhlen, Stollen und Kellern 
sowie im Sommer in Baumhöhlen. Als typische Waldfledermaus bevorzugt die Bechsteinfledermaus strukturreiche 
Wälder mit viel Alt- und Totholz und einer gut ausgebildeten Strauch- und Krautschicht; sie meidet unterwuchs-
freie Hallenwälder. Im Gegensatz zu anderen Wald bewohnenden Fledermäusen jagt sie auch in Nadelwäldern 
wenn diese strukturreich sind.  

Daher ist die Fledermausart durch intensive Nutzung der Wälder und dem damit einhergehenden Entfernen 
von stehendem Totholz (Hohlbäume) sowie des Unterwuchses gefährdet.

Die Bechsteinfledermaus kommt in Luxemburg hauptsächlich in gut strukturierten Laubwäldern des Gutlandes 
vor. 

13 http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Reptilien/index.html#section6.
14 http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Reptilien/index.html#section8.
15 BfN, 2004.
16 vgl. http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Saeugetiere/EP_Fledermaeuse/index.html#section16.
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Braunes Langohr (Plecotus	auritus)17

Der Lebensraum des Braunen Langohrs besteht im Winter aus Baumhöhlen, Felshöhlen, Kellern und Stollen, 
im Sommer aus Baumhöhlen, Nistkästen und Dachböden. Die Fledermausart ist ein typischer Bewohner von Wäl-
dern und Parks. Zum Jagen braucht die Fledermausart lockere Laub- und Nadelwälder sowie Auwälder. Außerdem 
jagt sie entlang von Hecken sowie in Parks und Bongerten. 

Gefährdet ist das Braune Langohr aufgrund von Beeinträchtigung der Jagdhabitate im Siedlungsbereich durch 
Flurbereinigung oder Siedlungsentwicklung, aber auch aufgrund von Unfällen durch Verkehr und Katzenopfer.

Das Braune Langohr ist in Luxemburg weit verbreitet und scheint nicht selten zu sein. Im nördlichen Ösling 
kommt es jedoch in geringerer Dichte vor. 

Breitflügelfledermaus	(Eptesicus serotinus)18

Der Lebensraum der Breitflügelfledermaus besteht aus unzugänglichen Felsspalten als Winterquartier und 
menschlichen Gebäuden (Dachböden) als Sommerquartier. Als Jagdgebiete bevorzugt die Fledermaus an Laub-
wälder angrenzende Wiesen, Weiden, Lichtungen und Schneisen sowie Obstwiesen, die sie entlang linienförmiger 
Strukturen wie Hecken und Alleen erreicht. 

In Luxemburg ist die Breitflügelfledermaus in den südlichen und mittleren Landesteilen weit verbreitet, im 
äußersten Norden fehlt sie dagegen aus klimatischen Gründen. Ihr Vorkommen ist vor allem durch den Umbruch 
von Grünland in Ackerland gefährdet, da ihr wichtigstes Jagdbiotop zerstört wird.

Fransenfledermaus	(Myotis nattereri)19

Der Lebensraum der Fransenfledermaus besteht aus Höhlen, Stollen und Kellern als Winterquartier sowie 
Baumhöhlen in Laubwäldern, Nistkästen und Dachstühlen als Sommerquartier. Zum Jagen sucht die Fledermaus 
Laubwälder, Fließgewässer und Grünlandbereiche auf. 

Gefährdet ist die Fransenfledermaus aufgrund von Quartiersverlusten durch Reduzierung von Alt- und To-
tholzbeständen im Wald und den dadurch entstehenden Mangel an Biotopbäumen in ausreichend hoher Dichte. 
Außerdem führen Gifte im Jagdgebiet (Insektizide, Pestizide) und in den Gebäudequartieren (Holzschutzmittel) 
sowie sonstige Störungen (z. B. durch Nutzung von Höhlen, Ruinen und Gewölben für touristische Zwecke) zum 
Rückgang dieser Art.

Die Fransenfledermaus wird seit jeher als selten in Europa und daher auch in Luxemburg eingestuft. Es sind 
nur wenige Sommerquartiere in Wäldern bekannt und aus den Winterquartieren liegen nur vereinzelte Nachweise 
vor. Die Art kommt im Gutland häufiger vor als im Ösling. 

Graues Langohr (Plecotus	austriacus)20

Der Lebensraum des Grauen Langohrs besteht aus Gebäudekellern oder anderen Bauwerken wie Bunkern 
oder Burgen als Winterquartier sowie Dachräumen von Kirchen und anderen Gebäuden als Sommerquartiere. 
Zum Jagen bevorzugt die Fledermausart eine offene Landschaft mit Grünland und Brachen, Streuobstwiesen, 
aber auch Ortsbereiche (Straßenlampen) und lichte Laubwälder. Das Graue Langohr hat seine Wochenstuben-
quartiere ausschließlich in und an Gebäuden21.

Zwischen Jagdgebieten und Quartier legt das Graue Langohr Strecken von bis zu fünf Kilometern zurück22.

Die Hauptgefährdungsursache für das Graue Langohr liegt in der Verwendung von giftigen Holzschutzmitteln 
und dem Verschluss der Kirchenschiffe gegen Tauben.

In Luxemburg kommt das Wärme liebende Graue Langohr vor allem in den wärmeren Tallagen des Gutlandes 
vor. Die Funde in der nördlichen Hälfte des Landes sind selten und die Anzahl der dort gefundenen Tiere gering. 

17 vgl. http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Saeugetiere/EP_Fledermaeuse/index.html#section19.
18 vgl. http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Saeugetiere/EP_Fledermaeuse/index.html#section11.
19 vgl. http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Saeugetiere/EP_Fledermaeuse/index.html#section14.
20 http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Saeugetiere/EP_Fledermaeuse/index.html#section20
21 BfN, 2004.
22 LBM, 2011.
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Große	Bartfledermaus	(Myotis brandtii)23

Der Lebensraum der Großen Bartfledermaus besteht aus Höhlen, Stollen und Kellern als Winterquartier so-
wie Spalten an Gebäuden, Baumhöhlen und Nistkästen als Sommerquartier. Ihre Jagdgebiete liegen vor allem 
an Fließgewässern in Waldnähe, aber auch an Waldrändern sowie in Parkanlagen, Gärten und Siedlungen. Sie 
bevorzugt eine reich strukturierte und waldreiche Landschaft. Oft fliegt sie entlang linienhafter Elemente wie 
Waldrändern oder Waldwegen. 

Gefährdet ist das Vorkommen der Großen Bartfledermaus durch Gebäuderenovierungen oder Intensivierung 
der Landschaft. Die Gefährdungssituation der Großen Bartfledermaus kann derzeit nicht exakt angegeben wer-
den, da Kenntnislücken im Bereich Verbreitung und Ökologie bestehen.

Die Große Bartfledermaus kommt in Luxemburg nicht sehr häufig vor und wurde bisher vor allem im Gutland 
nachgewiesen.

Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum)24

Der Lebensraum der Großen Hufeisennase besteht aus Naturhöhlen und störungsfreien Stollen als Winter-
quartier und warmen, ungestörten Dachböden von Kirchen, Schlössern und Scheunen als Sommerquartier. Als 
Jagdgebiet bevorzugt die Fledermausart Laubwälder, Waldränder, „Bongerten“ und extensiv genutzte Wiesen. 
Von großer Bedeutung sind lineare Gehölzstrukturen wie Hecken und Waldränder, die die Sommerquartiere mit 
den Jagdgebieten verbinden und von den Tieren allabendlich als Flugroute genutzt werden. Wochenstuben be-
finden sich meist in Dachräumen großer Gebäude (z. B. Kirchen) und seltener in wärmebegünstigten Höhlen25. 

Zwischen Jagdgebieten und Quartier legt das Große Hufeisennase Strecken von weniger als 15 bis maximal 
50 Kilometern zurück26.

Der Verlust von Quartieren und die Zerstörung der Lebensräume gelten als Hauptgrund für den Rückgang der 
Großen Hufeisennase. Die Große Hufeisennase ist in Luxemburg sehr selten. Zurzeit ist nur eine Wochenstuben-
kolonie im südlichen Moseltal bekannt. Die Gesamtpopulation wird auf 220-280 Tiere geschätzt.

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)27

Der Lebensraum besteht aus großen Baumhöhlen, Felsspalten und Spalten an Gebäuden als Winterquartier 
sowie Baumhöhlen als Sommerquartier. Zum Jagen sucht der Große Abendsegler unterschiedliche Biotope wie 
große Lichtungen, Wiesen, Kulturlandschaften, Gewässer und Siedlungen auf. Essentiell ist dabei, dass die Jagd-
gebiete frei von Hindernissen sind.

Die Hauptgründe für die Gefährdung des Großen Abendseglers liegen in der zu intensiven Forstwirtschaft 
sowie in der Umwandlung von Laubwaldstandorten in Nadelholzplantagen.

Im Sommer ist der Große Abendsegler in Luxemburg landesweit verbreitet. Besonders häufig kommt die Fle-
dermausart in der südlichen Landeshälfte vor. Jedoch gibt es keine Nachweise von Wochenstuben, diese befinden 
sich vor allem in Nordost-Europa. 

Großes Mausohr (Myotis myotis)28

Der Lebensraum des Großen Mausohr besteht aus Höhlen und anderen unterirdischen Quartieren als Winter-
quartier und großen, ruhigen und warmen Dachböden als Sommerquartier. Als Jagdgebiet bevorzugt das Große 
Mausohr Laubwälder, Wiesentäler, Gewässer, parkartige Landschaften und Ortschaften. 

Als Hauptgefährdung gilt beim Großen Mausohr die Entwertung oder Zerstörung der Sommerquartiere durch 
Renovierungsarbeiten, Verdrahtung der Einflugöffnungen (Taubenabwehr) oder durch die Ansiedlung von Schleie-
reulen.

Die Sommerverbreitung des Großen Mausohrs ist in Luxemburg auf das Gutland und das südliche Ösling be-
schränkt. 
23 vgl. http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Saeugetiere/EP_Fledermaeuse/index.html#section8.
24 http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Saeugetiere/EP_Fledermaeuse/index.html#section4
25 BfN, 2004.
26 LBM, 2011.
27 vgl. http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Saeugetiere/EP_Fledermaeuse/index.html#section6.
28 http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Saeugetiere/EP_Fledermaeuse/index.html#section18
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Kleine	Bartfledermaus	(Myotis mystacinus)

Der Lebensraum der Kleinen Bartfledermaus besteht aus Höhlen, Stollen und Kellern als Winterquartier so-
wie Spalten an Gebäuden, Baumhöhlen und Nistkästen als Sommerquartier. Ihre Jagdgebiete liegen vor allem 
an Fließgewässern in Waldnähe, aber auch an Waldrändern sowie in Parkanlagen, Gärten und Siedlungen. Sie 
bevorzugt eine reich strukturierte und waldreiche Landschaft. Oft fliegt sie entlang linienhafter Elemente wie 
Waldrändern oder Waldwegen. 

Gefährdet ist das Vorkommen der Kleinen Bartfledermaus durch Gebäuderenovierungen oder Intensivierung 
der Landschaft. 

Die Kleine Bartfledermaus ist in Luxemburg verbreitet, vor allem in strukturierten Landschaften mit Gewäs-
sern. Sie ist nicht sehr häufig, kommt aber häufiger vor als die nah verwandte Große Bartfledermaus. 

Mopsfledermaus	(Barbastella barbastellus)29

Der Lebensraum der Mopsfledermaus besteht aus Spalten unterirdischer Anlagen als Winterquartier und 
Baumrinden sowie -höhlen als Sommerquartier in Laubwäldern mit hohem Totholzanteil. Wochenstubenquar-
tiere können an Fassaden, hinter Fensterläden, in Fledermauskästen sowie hinter abstehender Borke oder in 
Baumhöhlen alter Bäume mit engem räumlichen Bezug zu insektenreichen Baumbeständen vorhanden sein (BfN 
2004). Als Winterquartier kommen störungsfreie und kühle Fels- und Karsthöhlen, ausgedehnte Bergwerke oder 
Bunkeranlagen sowie Eisenbahntunnel, Keller oder Baumspalten in Frage30.

Zwischen Jagdgebieten und Quartier legt die Mopsfledermaus Strecken von einem bis maximal zehn Kilome-
tern zurück31.

Daher ist die Fledermausart durch zu intensive Forstwirtschaft, die mit dem Verlust von Totholz und Baumhöh-
len einhergeht, gefährdet. Die Mopsfledermaus ist zurzeit in Luxemburg die seltenste Fledermausart. Zwischen 
1992 und 2008 wurden insgesamt nur 4 Tiere gefunden, alle im Moseltal.

Wasserfledermaus	(Myotis daubentonii)32

Der Lebensraum der Wasserfledermaus besteht aus Höhlen, Stollen, Felsspalten oder Kellern als Winterquar-
tier und Baumhöhlen oder Nistkästen (Weibchen) bzw. Brücken oder Gebäudespalten (Männchen) als Sommer-
quartier. Ihrer Bezeichnung entsprechend jagt die Wasserfledermaus dicht über der Oberfläche von stehenden 
oder langsam fließenden Gewässern und bevorzugt die Nähe zu Waldgebieten. Auf dem Weg von ihrem Sommer-
quartier zu den Jagdhabitaten orientiert sie sich stets an linearen Strukturen wie Hecken oder Waldränder, die 
ihre feste Flugstrecke bilden. 

Die Wasserfledermaus ist vor allem im Gutland weit verbreitet und fehlt dort an keinem geeigneten Gewässer. 

Wildkatze	(Felis silvestris)

Die Wildkatze bewohnt Landschaften mit relativ hohem Waldanteil, bevorzugt wird strukturreiches Gelände in 
dem sich Wälder mit offenen Flächen wie Waldwiesen, Lichtungen, Brachflächen oder Kahlschlägen mosaikartig 
abwechseln. Aufgrund ihrer Störungsempfindlichkeit sind Wildkatzen auf ruhige Kernbereiche in ihrem Lebens-
raum angewiesen. Ihren Nachwuchs gebären und säugen die Wildkatzen in störungsarmen, warmtrockenen Fels-
höhlen oder -spalten sowie in deckungsreichen Bodenmulden. Zur Aufzucht dient das störungsarme Kerngebiet 
um den Wurfort (weniger als 1 km²). Zum Ruhen werden Höhlen, Wurzelteller oder ähnlich deckungsreiche und 
ungestörte Strukturen sowie sonnenexponierte Plätze aufgesucht33. Da die Wildkatze einen Nahrungsspezialisten 
darstellt, sind das Hauptnahrungsmittel Wühlmäuse, andere Beutetiere werden weniger gejagt. 

Gefährdet ist die Wildkatze hauptsächlich aufgrund der immer weiter fortschreitenden Zersiedlung und Zer-
schneidung der Landschaft (Ausdehnung von Siedlungen und Gewerbezonen, neue Straßen, zunehmende Anzahl 
von Aussiedlerhöfen) und dem ständig wachsenden Bevölkerungsdruck. Ausgedehnte störungsfreie Bereiche 

29 http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Saeugetiere/EP_Fledermaeuse/index.html#section21
30 BfN, 2004.
31 LBM, 2011.
32 vgl. http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Saeugetiere/EP_Fledermaeuse/index.html#section5.
33 BfN, 2004.
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werden dadurch immer seltener. Auch dem Straßenverkehr fällt eine größere Anzahl Wildkatzen zum Opfer34. 

Die Wildkatze kommt in Luxemburg in vielen Landesteilen vor. Der Verbreitungsschwerpunkt liegt im mittleren 
Ösling.  Da Luxemburg zu den bedeutendsten mitteleuropäischen Lebensräumen dieser Art gehört, kommt dem 
Schutz der Wildkatze eine besondere Rolle zu.

Wimperfledermaus	(Myotis emarginatus)35

Der Lebensraum der Wimperfledermaus besteht aus großen Höhlen und Stollen als Winterquartier und hellen, 
kühlen Dachböden als Sommerquartiere. Die Jagdgebiete der Wimperfledermaus liegen in reich strukturierten 
Landschaften, die Parkanlagen, Gärten, Gewässer und einen hohen Laubwaldanteil aufweisen. Gejagt wird vor-
wiegend an Rändern von Wäldern, Hecken oder Feldgehölzen.

Die Hauptgefährdung der Wimperfledermaus resultiert aus der Störung und Vernichtung von Quartieren und 
der Entwertung und Zerstörung der Jagdhabitate. 

Die Wimperfledermaus kommt in Luxemburg fast ausschließlich im Gutland vor und gilt als selten. 

Zwergfledermaus	(Pipistrellus	pipistrellus)36

Der Lebensraum der Zwergfledermaus besteht aus Felsspalten, Mauern, Höhlen und Stollen als Winterquartier 
sowie Spalten im Bereich von Gebäuden (hinter Wandverkleidungen, in Rollladenkästen, zwischen Dachbalken) 
als Sommerquartier. 

Hauptgefährdungsursache ist bei der Zwergfledermaus die Zerstörung der Sommerquartiere durch Renovie-
rungsarbeiten und den Einsatz giftiger Holzschutzmittel. 

Die Zwergfledermaus ist in Luxemburg überall verbreitet und die häufigste der einheimischen Fledermausar-
ten. 

2.2 Europäische	Vogelarten	nach	Annexe	3	Naturschutzgesetz

Eisvogel (Alcedo atthis)37

Der Eisvogel ist auf bestimmte Habitatstrukturen angewiesen. Ein wesentliches Element sind langsam fließen-
de, klare Gewässer mit einem reichen Bestand an Kleinfischen sowie dichtem Uferbewuchs mit einem passenden 
Angebot von Ansitzwarten. Niströhren werden in Steilwänden aus sandigem, tonigem, mergeligen oder lehmigen 
Substrat gebaut. Trotz des großen Badebedürfnisses werden auch Niströhren bis zu 800 m vom Gewässer ent-
fernt angelegt. Seine Anwesenheit ist ein guter natürlicher Indikator für die Qualität eines Wasservorkommens.

Gefährdet ist der Eisvogel hauptsächlich durch die Zerstörung seiner Lebensräume, folglich durch Uferverbau-
ung und Uferbesiedlung an Fließgewässern, Gewässerverschmutzung und starken Freizeitbetrieb. Zudem spielt 
die unwissentliche, mutwillige und auch absichtliche Zerstörung von tatsächlichen und potenziellen Nistplätzen 
eine entscheidende Rolle. Auf der Roten Liste der Brutvögel Luxemburgs (2015) wird der Eisvogel auf der Vor-
warnliste geführt (NT) geführt.

Eine aktuelle Verbreitungsdarstellung zum Vorkommen des Eisvogels in Luxemburg ist nicht gegeben. Deshalb 
wird auf die Informationsgrundlage von ERSA (2000) zurückgegriffen. Demnach kommt die Art überall vor, wo 
Gewässer eine ausreichend gute Qualität aufweisen und die Möglichkeit, Nisthöhlen zu bauen, gegeben ist38.

34 Pir, J. B. et al., 2011.
35 vgl. http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Saeugetiere/EP_Fledermaeuse/index.html#section12;
 Pir, 2009.
36 http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Especes_protegees/EP_Tiere/EP_Saeugetiere/EP_Fledermaeuse/index.html#section15.
37 LfU Bayern, 2013.
38 ERSA 2000.
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Heidelerche (Lullula arborea)39

Bevorzugte Habitate der Heidelerche sind wärmebegünstigte, halboffene, steppenartige Landschaften mit 
trockenen oder gut wasserdurchlässigen Böden, aber auch Bereiche der Kulturlandschaft wie z.B. Abbaugebiete, 
Brandflächen und Truppenübungsplätze, flachgründige Äcker, Weinberge und Magerrasen, Kahlschläge und Auf-
forstungsflächen.

Gefährdet ist die Heidelerche hauptsächlich durch den Verlust von Sekundärbiotopen als Folge von Nutzungs-
änderungen in Land- und Forstwirtschaft, die räumliche Konzentrierung von Ödflächen als Folge von Materialab-
bau sowie die allgemeine Eutrophierung der Landschaft in den zurückliegenden Jahrzehnten. 

In Luxemburg ist die Heidelerche heute nur noch im Minettegebiet anzutreffen40.

Kornweihe (Circus cyaneus)

Kornweihen sind ganzjährige Bewohner offener Landschaften. Zur Brutzeit werden Heide-, Feucht- und Step-
pengebiete bevorzugt. Ihre Jagdgebiete sind Grünland, Moore, Wiesen und Äcker. Gefährdet ist die Art durch Le-
bensraumveränderungen und -verlust durch großräumige Zerstörung der Moor- und Heidegebiete, Intensivierung 
der Landwirtschaft, Flurbereinigung, Entwässerung sowie Aufforstungen von Mooren. 

Aktuelle Daten zu Vorkommen der Kornweihe in Luxemburg sind nicht vorhanden. Lediglich in den 1970er und 
1980er Jahren sind Bruterfolge dokumentiert41. 

 

Kranich (Grus grus)42

Der Kranich besiedelt bevorzugt feuchte Nieder- und Hochmoore, Bruchwälder und Sümpfe. Als Rastgebiete 
werden weiträumige, offene Moor- und Heidelandschaften sowie großräumige Bördelandschaften bevorzugt. 
Geeignete Nahrungsflächen sind abgeerntete Hackfruchtäcker, Mais- und Wintergetreidefelder sowie feuchtes 
Dauergrünland. Als Schlafplätze können störungsarme Flachwasserbereiche von Stillgewässern oder unzugäng-
liche Feuchtgebiete in Sumpf- und Moorgebieten, aber auch Rieselfelder oder Sickerbecken aufgesucht werden.

Die Hauptgefährdungsursache liegt in der Lebensraumzerstörung durch Entwässerung, Grundwasserabsen-
kung, Fließgewässerausbau, Feuchtwiesen- und Grünlandumbruch, Denaturierung von Mooren, Torfabbau, Auf-
forstungen, Straßenbau, Landerschließung und Industrialisierung. Außerdem bewirken Störungen (z.B. durch ein 
zu dichtes Wegenetz) einen geringeren Bruterfolg oder die Brutaufgabe. Der Kranich bewegt sich bis zu 20-30 
km zur Nahrungsaufnahme.

Der Kranich ist in Luxemburg als Zugvogel bekannt und dementsprechend nur temporär nachzuweisen.

Moorente (Aythya nyroca)43

Als bevorzugte Habitate sucht die Moorente eutrophe, flache Binnengewässer mit reicher Vegetation der Ver-
landungszone sowie außerhalb der Brutzeit sogar offenere Seen auf.

Die Moorente wird jährlich als Durchzugsgast in Luxemburg gesichtet44.

Neuntöter (Lanius collurio)45

Der Neuntöter ist ein Bewohner niedriger Dornhecken und extensiv genutzter Kulturlandschaften. Dabei ist 
er auf halboffene und offene Landschaften mit aufgelockertem, abwechslungsreichem Gebüschbestand, He-
cken und Einzelbäumen angewiesen, da das vielfältige Angebot angrenzender insektenreicher Freiflächen als 
Nahrungshabitate dient. Als Ansitzwartenjäger ist die Art auf Strukturen angewiesen, die als Sitzwarte genutzt 
werden können, wie z.B. Gebüsche, Hecken, Einzelbäume und (Zaun-)Pfähle.

39 LfU Bayern, 2013.
40 MDDI, 2009c.
41 Paler, 1986, 
42 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, o.J.
43 LfU Bayern, 2013.
44 COL, 2013.
45 Schweizerische Vogelwarte Sempach, o. J.
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Derzeit wird der Neuntöter auf der Vorwarnliste (NT) der Roten Liste gefährdeter Brutvögel Luxemburgs 
(2015) geführt. Sein Vorkommen ist durch Habitatveränderungen und -zerstörungen im Brutgebiet, wie z.B. 
Ausräumung der Agrarlandschaft oder Flächenversiegelung, die sich nicht nur über den Verlust von Brutplätzen, 
sondern auch über den Rückgang von Nahrungstieren auswirken können. Eine Studie aus jüngster Vergangenheit 
zeigt, dass Vorkommen des Neuntöters in Luxemburg hauptsächlich durch eine qualitative Verschlechterung der 
Habitate bedroht sind46.

Ältere Studien belegen, dass der Neuntöter über ganz Luxemburg verteilt vorkommt47. 

Rotmilan (Milvus milvus)48

Der Rotmilan besiedelt offene, landwirtschaftlich genutzte Regionen und reich gegliederte Landschaften, die 
mit störungsarmen Feldgehölzen und Laubwäldern durchsetzt sind. Im Gegensatz hierzu werden waldreiche Re-
gionen und Ballungszentren der menschlichen Siedlungen gemieden.

Der Neststandort befindet sich meist am Waldrand, innerhalb lichter Altholzbestände oder an Lichtungen, 
sowie in Feldgehölzen. Buchen und Eichen werden für Bruten bevorzugt, obwohl auch andere Baumarten ange-
nommen werden. Horste werden oft über viele Jahre belegt.

Zur Nahrungssuche werden bevorzugt offene, landwirtschaftlich genutzte Flächen in langsamen Jagdflug ab-
gesucht. Bereiche mit einem hohen Nutzungsmosaik und reichem Grünlandanteil mit Viehweiden, sowie Mähwie-
sen, insbesondere während und kurz nach der Mahd, aber teils auch Ackerflächen mit niedrigem Bewuchs und 
hohem Randlinienanteil, werden genutzt. Weiter werden auch Müllhalden und das Umfeld von Tierhaltungen und 
Gehöften aufgesucht.

Der Rotmilan ist durch eine Vielzahl an Faktoren in seinem Bestand gefährdet. Zum einen gefährdet der Ha- 
bitatverlust sein Vorkommen, zum anderen tragen Störungen zur Brutzeit erheblich dazu bei, dass der Bruterfolg 
sinkt bzw. das Prädationsrisiko der Eier oder Jungvögel ohne den elterlichen Schutz enorm steigt. Als Oppor-
tunist und „Ende der Nahrungskette“ sind Rotmilane zudem besonders anfällig für Vergiftungen. Zudem trägt 
die Schließung offener Müllhalden dazu bei, dass der Aasfresser weniger Nahrung findet und damit schlechtere 
Überlebenschancen hat. Nicht zuletzt ist der Bestand des Rotmilans durch Stromschläge gefährdet. Eine beson-
ders den Rotmilan betreffende Gefährdungsursache liegt in Windkraftanlagen. Auf der Roten Liste der Brutvögel 
Luxemburgs (2015) wird der Rotmilan als gefährdet (VU) geführt.

In Luxemburg sind 66 Reviere des Rotmilans erfasst49. 

Schwarzmilan (Milvus migrans)50

Der Lebensraum des Schwarzmilans sind großflächige, extensiv genutzte Wiesen, Feuchtbrachen, Flächen 
entlang von Gewässern, Kulturlandschaften. Er lebt in Wassernähe, in Auwäldern, an Waldrändern und Gebieten 
mit großen Feldgehölzen und großen Bäumen. Seine Horstbäume liegen meist an Rändern der Gehölzkomplexe 
mit einer einfachen Ab- und Anflugmöglichkeit.

Gefährdet ist der Schwarzmilan durch den Verlust einst strukturreicher Halboffenlandschaften (v.a. Aueland-
schaften mit innigem Wechsel von natürlichen Auwäldern und extensiv genutztem Offenland) und Umwandlung 
altholzreicher Laubmischwälder in nicht standortgerechte Nadelwälder. Außerdem wird seine Nahrungssuche 
durch Veränderungen in der Kulturlandschaft wie Intensivierung der Landnutzung (Biozide) und Überbauung 
von Flächen beeinträchtigt. Sensibel reagiert der Schwarzmilan auf Störungen während der Brutzeit. Außerdem 
kommt es zu Verlusten durch Leitungstrassen, Verkehr und Windkraftanlagen. Auf der Roten Liste der Brutvögel 
Luxemburgs (2015) wird der Schwarzmilan auf der Vorwarnliste (NT) geführt.

In Luxemburg sind 62 Reviere des Schwarzmilans erfasst (Stand 2009)51. 

46 Kiefer, 2012.
47 Kiefer, 2012.
48 Vgl. MDDI, 2013; Kiefer, 2010.
49 Biver und Conzernius, 2010a.
50 Kiefer, 2010.
51 Biver und Conzernius, 2010b.
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Uhu (Bubo bubo)52

Der Uhu brütet vor allem in Landschaften, die nach Bodenrelief und -bedeckung reich gegliedert sind, und in 
gut strukturierten (Misch-) Wäldern mit nicht zu dichtem Baumbestand. Wichtig ist ein ganzjährig reichhaltiges 
Nahrungsangebot, weshalb Brutplätze auch oft in Gewässernähe liegen. Als Nistplatz kommen v.a. strukturreiche, 
leicht bewachsene Naturfelsen oder Steinbrüche in Frage, doch nisten Uhus auch am Boden, hinter entwurzelten 
Bäumen oder als Nachmieter in größeren Baumnestern.

Gefährdet ist der Uhu durch Störungen im Umfeld des Brutplatzes, nicht nur während der Balz, sondern auch 
zur Herbstbalz sowie aufgrund von Änderungen im Nahrungsangebot sowie in der -verfügbarkeit. Auf der Roten 
Liste der Brutvögel Luxemburgs (2015) wird der Uhu auf der Vorwarnliste (NT) geführt.

Weißstorch (Ciconia ciconia)53

Der Weißstorch benötigt zur Nahrungsbeschaffung offenes, störungsarmes, feuchtes oder extensiv genutztes 
Grünland mit möglichst hohem Anteil an Kleinstrukturen wie z.B. Gräben, Säume, Raine. Neststandorte sind mög-
lichst hohe einzelne Gebäude, in dörflichen und kleinstädtischen Siedlungen oder in Vororten von Großstädten, 
vereinzelt auch Masten oder Bäume in Talauen oder Gebieten mit hoher Dichte an Teichen und Feuchtbereichen. 

Gefährdet ist der Weißstorch durch den Verlust oder die Entwertung von Kulturlandschaften mit Extensivgrün-
land und Feuchtgebieten (z.B. Grünlandumbruch, Dünger, Gülle, Biozide, Grundwasserabsenkung, Drainage). Die 
Zerschneidung und die Verkleinerung von offenen Landschaftsräumen durch Straßenbau, Zersiedlung, Stromlei-
tungen und Windenergieanlagen trägt ebenfalls zur Gefährdung des Vogels bei. Nach wie vor spielt die Erhaltung 
von Nahrungshabitaten für den Bruterfolg die entscheidenden Rolle. 

Luxemburg passieren Weißstörche auf ihrer Migration regelmäßig. Manchmal rasten sogar einige Tiere für 
wenige Tage in geeigneten Lebensräumen54.

2.3 Arten	gemäß	der	Liste	des	Ministère de l‘Environnement

Braunkehlchen	(Saxicola	rubetra)55

Braunkehlchen bevorzugen extensiv genutztes Grünland, vor allem mäßig feuchte Wiesen und Weiden. Auch 
Randstreifen fließender und stehender Gewässer, Quellmulden, Streuwiesen, Niedermoore, nicht gemähte oder 
einmahdige Bergwiesen, Brachland mit hoher Bodenvegetation sowie sehr junge Fichtenanpflanzungen in hoch-
grasiger Vegetation werden besiedelt. Die Vielfalt reduziert sich auf bestimmte Strukturmerkmale, unter denen 
höhere Sitzwarten, wie Hochstauden, Zaunpfähle, einzelne Büsche, niedrige Bäume und sogar Leitungen als 
Singwarten, Jagdansitz oder Anflugstellen zum Nest eine wichtige Rolle spielen. Die bestandsbildende, tiefer lie-
gende Vegetation muss ausreichend Nestdeckung bieten und mit einem reichen Insektenangebot die Ernährung 
gewährleisten. 

Ursachen für die Gefährdung des Braunkehlchens sind vor allem die Entwässerung und intensive landwirt-
schaftliche Grünlandnutzung früherer Brutgebiete, Brutverluste durch häufige und frühe Mahd sowie Reduktion 
des Nahrungsangebots (Insekten) und Rückgang der pflanzlichen Artenvielfalt. Natürliche Verlustursachen durch 
Überschwemmung und Prädatoren sowie Verschlechterung der Habitate in Zugräumen und im Winterquartier 
kommen dazu. 

Der Bestand des Braunkehlchens wird derzeit in Luxemburg als Erloschen geführt.

Feldlerche (Alauda arvensis)56

Als „Steppenvogel“ brütet die Feldlerche vor allem in der offenen Feldflur sowie auf größeren Rodungsinseln 
und Kahlschlägen. Günstig in der Kulturlandschaft sind Brachflächen, Extensivgrünland und Sommergetreide, da 
hier am Beginn der Brutzeit die Vegetation niedrig und lückenhaft ist.

52 LfU Bayern, 2013.
53 LfU Bayern, 2013.
54 natur und emwelt, o.J.
55 LfU Bayern, 2013.
56 Lorgé und Biver, 2010; Lorgé und Melchior, 2015.
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Gefährdet ist die Feldlerche hauptsächlich durch einen geringen Bruterfolg aufgrund der Intensivierung der 
Landwirtschaft, da geeignete Brut- und Nahrungsplätze fehlen. So wird die Art als gefährdet (VU) geführt und hat 
zudem in Luxemburg seit den 1970er Jahren einen starken Rückgang verzeichnet. Aktuelle Schätzungen gehen 
von nur noch 6.000-8.000 Paaren aus57.

Gartenrotschwanz (Phoenicurus	phoenicurus)58

Der Gartenrotschwanz bewohnt vorwiegend Wald (lockeren Laub- oder Mischwald), vor allem Lichtungen 
mit alten Bäumen, lichten oder aufgelockerten und eher trockenen Altholzbestand, der Nisthöhlen bietet, sowie 
Waldränder. Die überwiegende Mehrheit der Brutpaare lebt heute in der Parklandschaft und in den Grünzonen 
von Siedlungen, sofern in kleinen Baumbeständen oder Einzelbäumen von Gärten, Parks und Friedhöfen, neben 
ausreichendem Nahrungsangebot, höhere Bäume mit Höhlen oder künstlichen Nisthilfen vorhanden sind. 

Gefährdet ist die Art schon durch viele alltägliche Eingriffe in Biotope der Kulturlandschaft, die Brutbedin-
gungen vernichten oder verschlechtern. Der Verlust von Einzelbäumen und lockeren kleinen Baumbeständen, 
die Anlage von Industrie- und Verkehrsflächen, der Flächenverlust an Grünland in Siedlungen aller Art oder die 
Teilung von Grundstücken trägt zum Rückgang des Gartenrotschwanz bei. In Luxemburg wird die Art auf der 
Vorwarnliste (NT) geführt.

Kiebitz (Vanellus vanellus)59

Der Kiebitz ist ein typischer Bewohner flacher, offener und wenig strukturierter Landschaften. Moore, Feucht-
und Nasswiesen sowie Überschwemmungswiesen und Niederungen stellen ideale Nahrungs- und Brutbiotope dar, 
unter anderem weil hier die Vegetation spärlicher und später aufkommt. Da solche naturnahen Biotope immer 
seltener werden, ist die Art mittlerweile auf trockenere Standorte wie Äcker, Felder, und Brachen ausgewichen. Ein 
Hauptproblem besteht allerdings in der intensiven landwirtschaftlichen Bearbeitung solcher Flächen. 

Das Resultat dieser allgemeinen fortwährenden Beeinträchtigung des Brutgeschäfts ist, dass der Bruterfolg in 
den meisten Ländern Westeuropas nicht ausreicht, um den Bestand auf lange Sicht zu halten, so dass der Kiebitz 
mittlerweile auf den meisten Roten Listen der bedrohten Vögel Europas zu finden ist. In Luxemburg wird die Art 
als vom Aussterben bedroht (CR) geführt.

Raubwürger (Lanius	excubitor)60

Der Raubwürger besiedelt offene bis halboffene Landschaften mit einzelnen Bäumen und Sträuchern sowie 
Hecken, Gebüschgruppen, Feldgehölze, Baumreihen und Streuobstbestände, gelegentlich auch Waldränder und 
Kahlschläge. Er benötigt übersichtliches Gelände mit nicht zu dichten vertikalen Strukturen und einem Wechsel 
von Büschen und Bäumen sowie dazwischen niedriger, möglichst lückiger Vegetation. Sowohl Feuchtgebiete und 
Moore als auch Landschaften mit Trocken- und Halbtrockenrasen werden genutzt. Günstig scheinen extensiv 
bewirtschaftete Felder und Wiesen zu sein, die Gräben, Raine, Grünwege, Brachflächen, Steinriegel, Lesestein-
haufen und ähnliche Kleinstrukturen aufweisen. 

Der Raubwürger ist äußerst störanfällig und weist eine Fluchtdistanz von 150-300m auf. Gefährdet ist die Art 
aufgrund von des zunehmenden Landschaftsverbrauches, die Fragmentierung des Lebensraums sowie die stei-
gende Störung an Brutplätzen durch Freizeitnutzung und andere Aktivitäten. 

Daher wird der Vogel als vom Aussterben bedroht (CR) auf der Roten Liste der Brutvögel Luxemburgs (2015) 
geführt.

Reiherente (Aythya fuligula)61

Die Reiherente besiedelt stehende oder langsam  fließende Gewässer, tiefe sowie flache  Seen und  Flüsse 
sowie nährstoffreiche oder nährstoffarme Gewässer (z.B.  Gräben,  Weiher, Seen und künstlich entstandene Ge-
wässer wie Stauseen, Fischteiche oder aufgestaute Flussabschnitte). Sie meidet jedoch stark verkrautete und zu 
57 Streicher, 2000.
58 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, o.J.
59 Streicher, 2000.
60 LfU Bayern, 2013.
61 BfN, o.J.
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nährstoffreiche Gewässer. Im Winter sucht sie eisfreie Gewässer auf und ist dort in dichten Trupps anzutreffen. 
Die Nahrung der Reiherente besteht hauptsächlich aus Muscheln und Schnecken, aber auch aus kleine Krebse, 
Insekten, kleine Fische und Frösche, Fisch- und Amphibienlaich haben je nach Jahreszeit eine besondere Bedeu-
tung für die Nahrungsaufnahme.

Reiherenten brüten sehr dicht mit ihren Artgenossen, teilweise auch mit anderen Entenarten in Kolonien zu-
sammen. Die Ente wählt den Standort des Nestes, das am Ufer in dichter Vegetation und nah an der Wasserfläche 
gut versteckt liegt.

Gefährdet ist die Reiherente einerseits, da sie immer mehr in ihren Brutgebieten überwintert und durch stark 
vereiste Gewässer das Nahrungsangebot knapp wird, andererseits dadurch, dass Küken wetterbedingt in der 
frühen Aufzuchtphase deutlich auskühlen und dadurch empfindlich geschwächt werden, aber auch Feinde wie 
Fuchs, Marder oder Waschbär können Gelege zerstören.

Auf der Roten Liste der Vögel Luxemburgs wird die Reiherente als ausgestorben (R) geführt. Im Jahr 1988 
siedelte sich die Art wieder als Brutvogel in Luxemburg in der Umgebung von Remerschen an62. Entlang der Mosel 
sind im Winter viele Reiherenten zu sehen63.

Tafelente (Aythya ferina)64

Die Tafelente besiedelt bevorzugt eutrophe Stillgewässer mit gut entwickelter Ufervegetation, die Nistmöglich-
keiten bietet (z.B. Seggenbulten oder dicht bewachsene Inseln und Dämme mit anschließenden Flachwasserzo-
nen). Die Tafelente taucht nicht nur, sondern sie gründelt auch im Flachwasser. Sie nimmt sowohl pflanzliche, als 
auch tierische Kost zu sich. Nester werden in gut strukturierten Röhrichtgürteln aus Schilf, Seggen oder anderen 
Uferpflanzen gebaut. Alte Nester von Enten, Möwen oder Rallenvögeln werden oft überbaut, vor allem, wenn sie 
in tiefem Wasser liegen. Die Tafelente baut aber auch schwimmende Nester in die Röhrichtzone oder auf festem 
Boden von Seeinseln. Gelegentlich brüten Tafelenten in Weiden und in Baumhöhlen. Neben natürlichen Feinden 
wie Fuchs oder Marder fallen Tafelenten manchmal dem Straßenverkehr zum Opfer. Auch wenn sie elektrische 
Leitungen anfliegen, sich in Fischernetzen verfangen und ertrinken oder ihr Gefieder verölt wird, können sie ver-
enden.

Die Tafelente ist derzeit in Luxemburg nicht gefährdet (keinen Status auf der Roten Liste der Brutvögel).  Ent-
lang der Mosel sind im Winter viele Tafelenten zu sehen65.

Wachtel (Coturnix	coturnix)66

Die Wachtel ist ein typischer Vogel der offenen Feld- und Wiesenfluren mit hoher Krautschicht. Die typischen 
Bruthabitate sind Brachen, Getreide-, Luzern- oder Kleefelder, wo die Wachtel in der höheren Krautvegetation gut 
versteckt ihre Bodennester baut. Bei Gefahr fliegt die Wachtel nur selten auf, sie flüchtet bevorzugt zu Fuß durch 
die Vegetation. Die Hauptnahrung der Wachtel besteht aus kleineren Sämereien wie Getreidekörnern oder den 
Samen verschiedener Ackerkräuter. Im Frühjahr und Sommer jagt sie allerdings auch Insekten, denn gerade nach 
dem Schlüpfen werden die Küken mit Insekten gefüttert. 

Gefährdet ist die Art durch Brutplatzverluste durch intensive Nutzung von Landwirtschaftsflächen (ungünstige 
Feldfrüchte wie Mais, häufige Düngung, Biozide, häufige Ackerbearbeitung, Umbruch kurz nach der Ernte, zu 
dichte Saatreihen), den Verlust von Brachen und Säumen, der Vergrößerung der Ackerschläge sowie die Ver-
schlechterung des Nahrungsangebotes von Insekten. Außerdem wird die Wachte im Mittelmeerraum immer noch 
gejagt. 

Im Jahr 2010 wurde der Bestand in Luxemburg mit 50-100 Brutpaare angegeben und die Art auf der Roten 
Liste Luxemburgs als stark gefährdet geführt. Die Universität Wageningen schätzte 2012 in ihrem Alterra Report 
(2340) den Bestand der Wachtel in Luxemburg auf eine Minimal-Population von 58 Brutpaaren. Diese geringe 
Anzahl an Brutpaaren ist allerdings nicht (dauerhaft) überlebensfähig. Die Universität gibt an, dass innerhalb der 
NATURA 2000 Gebiete lediglich 2 Brutpaare überleben würden, da ihnen nicht ausreichend geeignete Habitate 
zur Verfügung stehen.

62 Gloden und Diederich, 1992.
63 COL, 2013.
64 BfN, o.J.; LfU Bayern, 2013.
65 COL, 2013.
66 Backes, 2013; LfU Bayern, 2013.
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Wendehals	(Jynx	torquila)67

Der Wendehals brütet in halboffener, reich strukturierter Kulturlandschaft (Streuobstgebiete, baumbestande-
ne Heidegebiete, Parkanlagen, Alleen) in Gehölzen, kleinen Baumgruppen oder Einzelbäumen sowie in lichten 
Wäldern (vor allem in Auwäldern, aber auch Kiefernwäldern und seltener in lückigen Laub- und Mischwäldern). 
Schwerpunkte der Vorkommen sind Magerstandorte und trockene Böden in sommerwarmen und vor allem som-
mertrockenen Gebieten; auch an besonnten Hanglagen. Voraussetzung für die Besiedlung sind ein ausreichendes 
Höhlenangebot (natürliche Höhlen, Spechthöhlen, Nistkästen) sowie offene, spärlich bewachsene Böden, auf 
denen Ameisen die Ernährung der Brut sichern. 

Der starke Bestandsrückgang ist sowohl auf den anhaltenden Lebensraumverlust in den letzten Jahrzehn-
ten (Rodung alter Streuobstbestände, Umwandlung von Streuobstbeständen in Niederstammplantagen, Verlust 
der Streuobstgürtel um die Dörfer durch Ausweisung von Baugebieten) als auch auf eine sich verschlechternde 
Nahrungsgrundlage durch die Vernichtung von Ameisen (Intensivierung der Landwirtschaft, Erhöhung des Pesti-
zideinsatzes, Aufforstung von Grenzertragsstandorten, Eutrophierung von Magerstandorten durch Nährstoffein-
trag) zurückzuführen. Hinzu kommen Gefährdungen auf dem Zug und in den Überwinterungsgebieten.

Daten zur aktuellen Verbreitung in Luxemburg liegen nicht vor.

Wiesenpieper (Anthus pratensis)68

Der Wiesenpieper ist ein Brutvogel offener, gehölzarmer Landschaften, in Luxemburg hauptsächlich von Kul-
turlandschaften von mittelfeuchten bis ziemlich nassen Mähwiesen aber auch von Brachflächen. Eine lockere 
Vegetation ist für die ungehinderte Fortbewegung bei der Nahrungssuche wichtig - hierbei werden kleine Glie-
dertiere vom Boden abgelesen - jedoch müssen Teilbereiche des Reviers eine schüttere, aber stark strukturierte, 
deckungsreiche Vegetation aufweisen. Von Ende März bis Mitte April erfolgt in Mitteleuropa der Hauptdurchzug. 
Die Art tätigt zwei Jahresbruten zwischen Mitte April und Mitte Juli. 

Das Vorkommen des Wiesenpiepers in Luxemburg hat in den vergangenen Jahren stark abgenommen (zeit¬-
weise um 70% in 11 Jahren). Die frühe Mahd der Wiesen sowie deren Intensivierung, welche eine Verdichtung 
der Vegetation mit sich bringt, machen der Art schwer zu schaffen. Sie scheint nicht mehr in der Lage zu sein, sich 
an Veränderungen im Brutbiotop anzupassen. Der grüne Grasteppich ist zu dicht und undurchdringlich geworden, 
um dem Wiesenpieper noch Lebensraum zu bieten. 

Daher ist gilt der Wiesenpieper in Luxemburg als vom Aussterben bedroht (CR).

2.3.1 Weitere Vogelarten

Grünspecht (Picus	viridis)69

Der Grünspecht besiedelt lichte Wälder und die Übergangsbereiche von Wald zu Offenland, also abwechs-
lungsreiche Landschaften mit einerseits hohem Gehölzanteil, andererseits mit mageren Wiesen, Säumen,  Halb-
trockenrasen oder Weiden. In und um Ortschaften werden Parkanlagen, locker bebaute Wohngegenden mit 
altem Baumbestand und Streuobstbestände regelmäßig besiedelt. Entscheidend ist ein Mindestanteil kurzrasiger, 
magerer Flächen als Nahrungsgebiete, die reich an Ameisenvorkommen sind.

Brutbäume sind alte Laubbäume, vor allem Eichen, in der Regel in Waldrandnähe, in Feldgehölzen oder in 
lichten Gehölzen. Gefährdet ist der Grünspecht durch Nutzungsintensivierung von Magerstandorten. Außerdem 
ergibt sich eine weitere Gefährdung durch die Nutzungsauflassung von Magerstandorten, also durch Verbrachung 
oder Verbuschung von bspw. Halbtrockenrasen.

Zugute kommt der Art die Sicherung eines hohen Altholzanteils an Laubbäumen (Altholzbestände in Waldrand-
nähe, Feldgehölze, Streuobstwiesen, Alleen, Parkanlagen, Solitäreichen u.ä.), die Erhaltung oder Wiederherstel-
lung von mageren, ungedüngten Kleinstrukturen wie Raine, Böschungen oder Wald- und Heckensäume sowie 
von Magerwiesen.

In Luxemburg ist der Grünspecht flächendeckend verbreitet, im Gutland jedoch häufiger als im Ösling70.

67 LfU Bayern, 2013.
68 Biver, 2008.
69 vgl. LfU Bayern, 2013.
70 vgl. http://data.mnhn.lu/de/maach_mat/kaarte?taxon=MNHSYS0000007296 (zuletzt aufgerufen am 21.11.2017).
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2.4 Übersicht	zum	Vorkommen	der	Arten	in	der	Gemeinde	Grevenmacher

Art Nachweis/Vorkommen	in	der	Gemeinde	Grevenmacher
Laubfrosch

im Südosten der Gemeinde (Houwald)Kammmolch
Kleiner Wasserfrosch
Großer Feuerfalter Fronay, Wënterfeld
Grünes Besenmoos bei Schorenshaff

Mauereidechse Huneberg, Dellt, Fronay

Schlingnatter Dellt, Fronay
Bechsteinfledermaus Fronay, im Houwald, im FFH-Gebiet, im ehemaligen Dolomitbergwerk Kelsbaach

Braunes Langohr Fronay; im FFH-Gebiet, im Houwald; in den ehemaligen Bergwerken Kelsbaach und Fronay 
sowie im ehemaligen Kalkofen am Potaschberg

Breitflügelfledermaus in der Ortschaft Grevenmacher, im Houwald, im ehemaligen Dolomitbergwerk Kelsbaach

Fransenfledermaus Houwald

Graues Langohr in der Ortschaft Grevenmacher, Fronay
Großer Abendsegler Houwald
Große Bartfledermaus Houwald, im ehemaligen Dolomitbergwerk Kelsbaach
Große Hufeisennase Houwald, Fronay, im FFH-Gebiet, im ehemaligen Dolomitbergwerk Kelsbaach

Großes Mausohr Houwald, im FFH-Gebiet, im ehemaligen Bergwerk Kelsbaach und im ehemaligen Kalkofen am 
Potaschberg

Kleine Bartfledermaus Houwald; in den ehemaligen Bergwerken Kelsbaach und Fronay sowie im ehemaligen Kalko-
fen am Potaschberg und im Anc. Carrière Kaleberg

Mopsfledermaus Houwald, Groussebësch, im FFH-Gebiet, in den ehemaligen Bergwerken Kelsbaach und 
Fronay

Wasserfledermaus in der Ortschaft Grevenmacher
Wimperfledermaus Houwald, im FFH-Gebiet, im ehemaligen Dolomitbergwerk Kelsbaach

Zwergfledermaus in der Ortschaft Grevenmacher, im Houwald, im FFH-Gebiet, im ehemaligen Kalkbergwerk 
Fronay

Eisvogel im Bereich der neuen Kläranlage in Grevenmacher
Heidelerche keine rezente Sichtung in der Gemeinde (heute nur in der Minette-Region)
Kornweihe westlich von Grevenmacher im Bereich Kleenfooscht
Kranich Ortschaft Grevenmacher
Moorente an der Mosel im Bereich der Ortschaft Grevenmacher
Neuntöter im FFH-Gebiet, im Bereich Riteschgronn, im Bereich Potaschberg

Rotmilan Randbereich Gemeinde Grevenmacher zur Gemeinde Manternach (Haard); vor allem Bereich 
Potaschberg; Brutrevier westlich der Ortschaft Grevenmacher

Schwarzmilan entlang der Autobahn; Revierpaar in Vogelschutzgebiet (Gemeindegrenze), im Bereich Po-
taschberg

Seggenrohrsänger keine regelmäßigen Nachweise
Uhu im FFH-Gebiet
Weißstorch im Bereich Potaschberg, westlich von Grevenmacher
Braunkehlchen Norden der Gemeinde (bei Münschecker)
Feldlerche im Bereich Potaschberg
Gartenrotschwanz in der Ortschaft Grevenmacher, Brutrevier nordwestlich der Ortschaft Grevenmacher
Kiebitz überwiegend an der nördlichen Gemeindegrenze; im Bereich Potaschberg
Raubwürger Revier im Bereich Fronay, im Süden der Gemeinde
Reiherente im Winter im Bereich der Mosel in Grevenmacher
Tafelente im Winter im Bereich der Mosel in Grevenmacher
Wachtel im Süden der Gemeinde
Wendehals im Bereich Riteschgronn
Wiesenpieper nördlich der Gemeinde
Grünspecht in der Ortschaft Grevenmacher, in der Umgebung des Potaschbergs
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2.5 Beurteilung der zu prüfenden Arten

Im Folgenden wird tabellarisch dargestellt und begründet, welche der in der Gemeinde gesichteten Arten im 
Rahmen der Artenschutzprüfung untersucht werden müssen. Die Abschätzung des tatsächlichen Vorkommens 
beruht dabei auf den Lebensraumansprüchen der jeweiligen Art. Zur Beurteilung der Eignung als Habitat wurde 
zudem der Biotopkataster aus der Etude préparatoire des PAG-Entwurfs sowie der Offenland-Biotopkataster aus 
dem Geoportail (www.geoportail.lu) herangezogen. 

Tab.2: Beurteilung, welche Arten im Rahmen der Artenschutzprüfung in der Gemeinde Grevenmacher zu beachten sind

in der Artenschutzprüfung zu untersuchen
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Laubfrosch  -  - X  -
Kammmolch  -  - X  -

Kleiner Wasserfrosch  -  - X  -
Großer Feuerfalter  -  - X  - Nachweis im Süden der Gemeinde außerhalb des Untersuchungsgebietes
Grünes Besenmoos  -  - X X Nachweis im Bereich Schorenshaff; räumliche Nähe zum Untersuchungsgebiet

Mauereidechse  -  - X  -
Schlingnatter  -  - X  -

Bechsteinfledermaus X  - X X Nachweise und Wochenstuben in den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartier im ehemaligen 
Dolomitbergwerk Kelsbaach 

Braunes Langohr X  - X X Nachweise in den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartiere im ehemaligen Dolomitbergwerk 
Kelsbaach , im ehemaligen Kalkbergwerk Fronay  und im ehemaligen Kalkofen am Potaschberg

Breitflügelfledermaus X  - X X Nachweise in Grevenmacher sowie in den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartier im 
ehemaligen Dolomitbergwerk Kelsbaach

Fransenfledermaus X  - X X Nachweise und Wochenstuben in den Waldgebieten der Gemeinde

Graues Langohr X  - X X Wochenstube in der Kirche Grevenmacher
Großer Abendsegler X  - X X Nachweise in den Waldgebieten der Gemeinde 

Große Bartfledermaus X  - X X Nachweise in den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartier im ehemaligen Dolomitbergwerk 
Kelsbaach

Große Hufeisennase X  - X X Nachweise in Grevenmacher sowie in den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartier im 
ehemaligen Dolomitbergwerk Kelsbaach

Großes Mausohr X  - X X Nachweise in den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartiere im ehemaligen Dolomitbergwerk 
Kelsbaach  und im ehemaligen Kalkofen am Potaschberg

Kleine Bartfledermaus X  - X X
Nachweise in den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartiere im ehemaligen Dolomitbergwerk 

Kelsbaach , im ehemaligen Kalkbergwerk Fronay , im ehemaligen Kalkofen am Potaschberg; Nachweis 
im Stollen der Anc. Carrière Kaleberg

Mopsfledermaus X  - X X Wochenstuben im Houwald  und im Groussebësch ; Winterquartiere im ehemaligen Dolomitbergwerk 
Kelsbaach  sowie im ehemaligen Kalkbergwerk Fronay

Wasserfledermaus X  - X X Nachweise in Grevenmacher  
Wildkatze  -  - X X Korridore verlaufen durch die Gemeinde

Wimperfledermaus X  - X X Nachweise in den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartier im ehemaligen Dolomitbergwerk 
Kelsbaach

Zwergfledermaus X  - X X Nachweise in Grevenmacher und den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartier im ehemaligen 
Kalkbergwerk Fronay

Eisvogel  - X  -  - Sichtung am Moselufer im Bereich Grevenmacher, jedoch beeinflusst die Planung keine geeigneten 
Habitate des Eisvogels

Heidelerche  - X  - frühere Nachweise in der Gemeinde, heute nur in der Minette-Region
Kornweihe  - X  -  - eine Sichtung in der Gemeinde als Wintergast, außerhalb des Untersuchungsgebietes

Kranich  - X  -  - als Zugvogel in der Gemeinde mehrfach gesichtet
Moorente  - X  -  - seltene Sichtungen während der Zugzeit
Neuntöter  - X X X Nachweise im FFH-Gebiet sowie im Bereich Potaschberg

Rotmilan  - X X X Brut- und Revierpaar im Bereich der Gemeindegrenze zu Manternach; Brutrevier westlich der 
Ortschaft Grevenmacher, Sichtungen vor allem im Bereich Potaschberg

Schwarzmilan  - X X X Revierpaar im Vogelschutzgebiet an der Gemeindegrenze; Nachweise entlang der Autobahn
Uhu  - X X  - Nachweise im Bereich Fronay ; keine Beeinträchtigung durch die Planung

Weißstorch  - X  - X Nachweis im Bereich Potaschberg; potentielle Nahrungshabitate in der Gemeinde
Braunkehlchen  - X  -  - ein Nachweis am nördlichen Gemeinderand bei Münschecker

Feldlerche  - X  - X Nachweise im Bereich Potaschberg
Gartenrotschwanz  - X  - X in der Ortschaft Grevenmacher nachgewiesen, Brutrevier bei Grevenmacher bekannt

Kiebitz  - X X  - Brutzeit- und Wintervorkommen im Norden der Gemeinde, außerhalb der Untersuchungsflächen

Raubwürger  - X X  - bekanntes Revier im Süden der Gemeinde; außerhalb des Untersuchungsbereichs
Reiherente  - X X X
Tafelente  - X X X
Wachtel  -  - X  - alte Nachweise in der Gemeinde, aktuell keine in, nur nördlich der Gemeinde

Wendehals  - X X X Nachweise im gesamten Gemeindegebiet
Wiesenpieper  - X  -  - Nachweise in der Umgebung der Gemeinde außerhalb des Siedlungsbereichs
Grünspecht  - X  - X mehrfacher Nachweis in der Ortschaft Grevenmacher sowie im Bereich Potaschberg

Nachweise und potentielle Habitate der Reptilien liegen außerhalb des Untersuchungsbereichs

mehrfache Nachweise im Bereich der Mosel
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Nachweise und potentielle Habitate der Amphibien liegen außerhalb des Untersuchungsbereichs
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Laubfrosch  -  - X  -
Kammmolch  -  - X  -

Kleiner Wasserfrosch  -  - X  -
Großer Feuerfalter  -  - X  - Nachweis im Süden der Gemeinde außerhalb des Untersuchungsgebietes
Grünes Besenmoos  -  - X X Nachweis im Bereich Schorenshaff; räumliche Nähe zum Untersuchungsgebiet

Mauereidechse  -  - X  -
Schlingnatter  -  - X  -

Bechsteinfledermaus X  - X X Nachweise und Wochenstuben in den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartier im ehemaligen 
Dolomitbergwerk Kelsbaach 

Braunes Langohr X  - X X Nachweise in den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartiere im ehemaligen Dolomitbergwerk 
Kelsbaach , im ehemaligen Kalkbergwerk Fronay  und im ehemaligen Kalkofen am Potaschberg

Breitflügelfledermaus X  - X X Nachweise in Grevenmacher sowie in den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartier im 
ehemaligen Dolomitbergwerk Kelsbaach

Fransenfledermaus X  - X X Nachweise und Wochenstuben in den Waldgebieten der Gemeinde

Graues Langohr X  - X X Wochenstube in der Kirche Grevenmacher
Großer Abendsegler X  - X X Nachweise in den Waldgebieten der Gemeinde 

Große Bartfledermaus X  - X X Nachweise in den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartier im ehemaligen Dolomitbergwerk 
Kelsbaach

Große Hufeisennase X  - X X Nachweise in Grevenmacher sowie in den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartier im 
ehemaligen Dolomitbergwerk Kelsbaach

Großes Mausohr X  - X X Nachweise in den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartiere im ehemaligen Dolomitbergwerk 
Kelsbaach  und im ehemaligen Kalkofen am Potaschberg

Kleine Bartfledermaus X  - X X
Nachweise in den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartiere im ehemaligen Dolomitbergwerk 

Kelsbaach , im ehemaligen Kalkbergwerk Fronay , im ehemaligen Kalkofen am Potaschberg; Nachweis 
im Stollen der Anc. Carrière Kaleberg

Mopsfledermaus X  - X X Wochenstuben im Houwald  und im Groussebësch ; Winterquartiere im ehemaligen Dolomitbergwerk 
Kelsbaach  sowie im ehemaligen Kalkbergwerk Fronay

Wasserfledermaus X  - X X Nachweise in Grevenmacher  
Wildkatze  -  - X X Korridore verlaufen durch die Gemeinde

Wimperfledermaus X  - X X Nachweise in den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartier im ehemaligen Dolomitbergwerk 
Kelsbaach

Zwergfledermaus X  - X X Nachweise in Grevenmacher und den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartier im ehemaligen 
Kalkbergwerk Fronay

Eisvogel  - X  -  - Sichtung am Moselufer im Bereich Grevenmacher, jedoch beeinflusst die Planung keine geeigneten 
Habitate des Eisvogels

Heidelerche  - X  - frühere Nachweise in der Gemeinde, heute nur in der Minette-Region
Kornweihe  - X  -  - eine Sichtung in der Gemeinde als Wintergast, außerhalb des Untersuchungsgebietes

Kranich  - X  -  - als Zugvogel in der Gemeinde mehrfach gesichtet
Moorente  - X  -  - seltene Sichtungen während der Zugzeit
Neuntöter  - X X X Nachweise im FFH-Gebiet sowie im Bereich Potaschberg

Rotmilan  - X X X Brut- und Revierpaar im Bereich der Gemeindegrenze zu Manternach; Brutrevier westlich der 
Ortschaft Grevenmacher, Sichtungen vor allem im Bereich Potaschberg

Schwarzmilan  - X X X Revierpaar im Vogelschutzgebiet an der Gemeindegrenze; Nachweise entlang der Autobahn
Uhu  - X X  - Nachweise im Bereich Fronay ; keine Beeinträchtigung durch die Planung

Weißstorch  - X  - X Nachweis im Bereich Potaschberg; potentielle Nahrungshabitate in der Gemeinde
Braunkehlchen  - X  -  - ein Nachweis am nördlichen Gemeinderand bei Münschecker

Feldlerche  - X  - X Nachweise im Bereich Potaschberg
Gartenrotschwanz  - X  - X in der Ortschaft Grevenmacher nachgewiesen, Brutrevier bei Grevenmacher bekannt

Kiebitz  - X X  - Brutzeit- und Wintervorkommen im Norden der Gemeinde, außerhalb der Untersuchungsflächen

Raubwürger  - X X  - bekanntes Revier im Süden der Gemeinde; außerhalb des Untersuchungsbereichs
Reiherente  - X X X
Tafelente  - X X X
Wachtel  -  - X  - alte Nachweise in der Gemeinde, aktuell keine in, nur nördlich der Gemeinde

Wendehals  - X X X Nachweise im gesamten Gemeindegebiet
Wiesenpieper  - X  -  - Nachweise in der Umgebung der Gemeinde außerhalb des Siedlungsbereichs
Grünspecht  - X  - X mehrfacher Nachweis in der Ortschaft Grevenmacher sowie im Bereich Potaschberg

Nachweise und potentielle Habitate der Reptilien liegen außerhalb des Untersuchungsbereichs

mehrfache Nachweise im Bereich der Mosel
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Erklärung

Nachweise und potentielle Habitate der Amphibien liegen außerhalb des Untersuchungsbereichs
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Laubfrosch  -  - X  -
Kammmolch  -  - X  -

Kleiner Wasserfrosch  -  - X  -
Großer Feuerfalter  -  - X  - Nachweis im Süden der Gemeinde außerhalb des Untersuchungsgebietes
Grünes Besenmoos  -  - X X Nachweis im Bereich Schorenshaff; räumliche Nähe zum Untersuchungsgebiet

Mauereidechse  -  - X  -
Schlingnatter  -  - X  -

Bechsteinfledermaus X  - X X Nachweise und Wochenstuben in den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartier im ehemaligen 
Dolomitbergwerk Kelsbaach 

Braunes Langohr X  - X X Nachweise in den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartiere im ehemaligen Dolomitbergwerk 
Kelsbaach , im ehemaligen Kalkbergwerk Fronay  und im ehemaligen Kalkofen am Potaschberg

Breitflügelfledermaus X  - X X Nachweise in Grevenmacher sowie in den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartier im 
ehemaligen Dolomitbergwerk Kelsbaach

Fransenfledermaus X  - X X Nachweise und Wochenstuben in den Waldgebieten der Gemeinde

Graues Langohr X  - X X Wochenstube in der Kirche Grevenmacher
Großer Abendsegler X  - X X Nachweise in den Waldgebieten der Gemeinde 

Große Bartfledermaus X  - X X Nachweise in den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartier im ehemaligen Dolomitbergwerk 
Kelsbaach

Große Hufeisennase X  - X X Nachweise in Grevenmacher sowie in den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartier im 
ehemaligen Dolomitbergwerk Kelsbaach

Großes Mausohr X  - X X Nachweise in den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartiere im ehemaligen Dolomitbergwerk 
Kelsbaach  und im ehemaligen Kalkofen am Potaschberg

Kleine Bartfledermaus X  - X X
Nachweise in den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartiere im ehemaligen Dolomitbergwerk 

Kelsbaach , im ehemaligen Kalkbergwerk Fronay , im ehemaligen Kalkofen am Potaschberg; Nachweis 
im Stollen der Anc. Carrière Kaleberg

Mopsfledermaus X  - X X Wochenstuben im Houwald  und im Groussebësch ; Winterquartiere im ehemaligen Dolomitbergwerk 
Kelsbaach  sowie im ehemaligen Kalkbergwerk Fronay

Wasserfledermaus X  - X X Nachweise in Grevenmacher  
Wildkatze  -  - X X Korridore verlaufen durch die Gemeinde

Wimperfledermaus X  - X X Nachweise in den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartier im ehemaligen Dolomitbergwerk 
Kelsbaach

Zwergfledermaus X  - X X Nachweise in Grevenmacher und den Waldgebieten der Gemeinde; Winterquartier im ehemaligen 
Kalkbergwerk Fronay

Eisvogel  - X  -  - Sichtung am Moselufer im Bereich Grevenmacher, jedoch beeinflusst die Planung keine geeigneten 
Habitate des Eisvogels

Heidelerche  - X  - frühere Nachweise in der Gemeinde, heute nur in der Minette-Region
Kornweihe  - X  -  - eine Sichtung in der Gemeinde als Wintergast, außerhalb des Untersuchungsgebietes

Kranich  - X  -  - als Zugvogel in der Gemeinde mehrfach gesichtet
Moorente  - X  -  - seltene Sichtungen während der Zugzeit
Neuntöter  - X X X Nachweise im FFH-Gebiet sowie im Bereich Potaschberg

Rotmilan  - X X X Brut- und Revierpaar im Bereich der Gemeindegrenze zu Manternach; Brutrevier westlich der 
Ortschaft Grevenmacher, Sichtungen vor allem im Bereich Potaschberg

Schwarzmilan  - X X X Revierpaar im Vogelschutzgebiet an der Gemeindegrenze; Nachweise entlang der Autobahn
Uhu  - X X  - Nachweise im Bereich Fronay ; keine Beeinträchtigung durch die Planung

Weißstorch  - X  - X Nachweis im Bereich Potaschberg; potentielle Nahrungshabitate in der Gemeinde
Braunkehlchen  - X  -  - ein Nachweis am nördlichen Gemeinderand bei Münschecker

Feldlerche  - X  - X Nachweise im Bereich Potaschberg
Gartenrotschwanz  - X  - X in der Ortschaft Grevenmacher nachgewiesen, Brutrevier bei Grevenmacher bekannt

Kiebitz  - X X  - Brutzeit- und Wintervorkommen im Norden der Gemeinde, außerhalb der Untersuchungsflächen

Raubwürger  - X X  - bekanntes Revier im Süden der Gemeinde; außerhalb des Untersuchungsbereichs
Reiherente  - X X X
Tafelente  - X X X
Wachtel  -  - X  - alte Nachweise in der Gemeinde, aktuell keine in, nur nördlich der Gemeinde

Wendehals  - X X X Nachweise im gesamten Gemeindegebiet
Wiesenpieper  - X  -  - Nachweise in der Umgebung der Gemeinde außerhalb des Siedlungsbereichs
Grünspecht  - X  - X mehrfacher Nachweis in der Ortschaft Grevenmacher sowie im Bereich Potaschberg

Nachweise und potentielle Habitate der Reptilien liegen außerhalb des Untersuchungsbereichs

mehrfache Nachweise im Bereich der Mosel
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Erklärung

Nachweise und potentielle Habitate der Amphibien liegen außerhalb des Untersuchungsbereichs

in der Artenschutzprüfung zu untersuchen

Muscheln des Annexe VI Naturschutzgesetz (Anhang IV der FFH-Richtlinie) sind im Untersuchungsraum nicht 
nachgewiesen und daher im Rahmen der Artenschutzprüfung nicht zu untersuchen.

Tab.3: Fortsetzung der Beurteilung, welche Arten im Rahmen der Artenschutzprüfung in der Gemeinde Grevenmacher zu beachten sind
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3. Maßnahmen
Im Folgenden werden Verminderungs- bzw. Vermeidungsmaßnahmen, Maßnahmen zum vorgezogenen Aus-

gleich beschrieben und definiert sowie Maßnahmen zum Erhalt eines günstigen Erhaltungszustands der geschütz-
ten Arten dargestellt.

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung

Die Beachtung allgemeiner Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung kann bereits einen Beitrag zum Ar-
tenschutz leisten. Durch Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen kann verhindert werden, dass artenschutz-
rechtliche Konflikte überhaupt eintreten. Daher sind allgemeine Maßnahmen zunächst zu prüfen, bevor auf Maß-
nahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich (CEF-Maßnahmen) zurückgegriffen wird. Im folgenden werden 
einige grundlegende Maßnahmenvorschläge beschrieben. Die Liste der potentiellen Vermeidungsmaßnahmen ist 
nicht als abschließend zu betrachten, sie ist als Vorschlag zu verstehen und entsprechend der jeweiligen Situation 
zu ergänzen.

Kurzbeschreibung	der	Vermeidungs-	bzw.	Minderungsmaßnahmen71

Hinsichtlich der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen lässt sich zwischen der Vermeidung bau-, anlagen- 
und betriebsbedingten Beeinträchtigungen unterscheiden.

Vermeidung baubedingter Beeinträchtigungen:

• Minderung der Inanspruchnahme von Bauflächen (Baufeld, Baustraßen, Lagerplätze)

• sachgemäße Behandlung von Oberboden, der temporär entnommen und zwischengelagert werden muss 
(Entnahmemenge, Sicherung vor Erosion, Differenzierung nach Bodentypen)

• Schutz von Oberflächengewässern vor Einträgen

• zeitliche Einschränkung der Baufeldfreimachung (außerhalb von Brut- und Laichzeiten; zwischen 1. Okto-
ber und 1. März)

• temporäre Verpflanzung bzw. Umsetzung schützenswerter Pflanzen und Tiere in Ersatzbiotope, falls keine 
Möglichkeit besteht, den Standort/Lebensraum zu schonen

• Erhalt bestehender Quartiere an Gebäuden sowie vorhandener Gehölze

Vermeidung anlagenbedingter Beeinträchtigungen:

• Reduzierung des Versiegelungsgrades (durchlässige Baustoffe)

• Anbringen von Nistkästen für Fledermäuse und Avifauna

• Behandlung verschmutzten Oberflächenwassers in Kläranlagen

• Vermeidung von Schlagopfern an Glasfassaden

Vermeidung betriebsbedingter Beeinträchtigungen:

• Eingrünung der Siedlungsbereiche als Schutz der Freiflächen vor Emissionen (z.B. Licht)

• Schutz einheimischer Gehölze

• Einhalten eines Schutzabstandes zu Strukturen, bspw. Gewässern

3.2 Maßnahmen	zum	vorgezogenen	Funktionsausgleich	(CEF-Maßnahmen)	

Im Sinne von vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen lassen sich CEF-Maßnahmen (Measures to Continue the 
Ecological Functionality) definieren. Funktionsfähige CEF-Maßnahmen führen dazu, dass ein Vorhaben - obwohl 
es Habitate beeinträchtigt - ohne Erteilung einer Ausnahme durchgeführt werden kann. 

71 angelehnt an LANA, 1996.
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Daher müssen CEF-Maßnahmen folgenden Anforderungen entsprechen72:

• Erhalt der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte: durch die Maßnahmen muss die 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätte die gleiche Ausdehnung oder Qualität für die zu schützende Art aufwei-
sen

• Lage im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte: hier-
bei ist das Raumnutzungsverhalten der betroffenen Arten sowie deren Entwicklungspotenziale im räum-
lich-funktionalen Umfeld entscheidend

• Wirksamkeit der Maßnahme: bereits zum Eingriffszeitpunkt sowie dauerhaft über den Eingriffszeitpunkt 
hinaus muss die Funktion der Stätte kontinuierlich gewährleistet sein; von hoher Wirksamkeit sind Maß-
nahmen, die eine von bis zu 5 Jahren Entwicklungsdauer kennzeichnen

• ausreichende Sicherheit für deren Wirksamkeit: nach dem aktuellen Stand der Technik muss gewährleistet 
werden, dass die Maßnahme überhaupt wirksam ist

• belegbare Erfolgsaussicht: für die Maßnahmen muss objektiv belegbar sein, dass sie eine große Erfolgs-
aussicht haben

• Monitoring: ein hinreichendes Risikomanagement aus Funktionskontrollen und Korrekturmaßnahmen 
muss festgelegt werden, vor allem, wenn trotz hoher Erfolgsaussichten Zweifel verbleiben

Die im Rahmen der Artenschutzprüfung der einzelnen Flächen angegebenen CEF-Maßnahmen sind diffe-
renziert zu betrachten. Generell darf in Anbetracht der Möglichkeit von CEF-Maßnahmen nämlich nicht davon 
ausgegangen werden, dass der Einsatz der Maßnahmen potenziell erhebliche Auswirkungen stets verhindert. Da 
die Maßnahmen nicht pauschal übertragbar sind, werden für potenziell beeinträchtigte Arten stets artbezogene, 
fundierte Maßnahmenvorschläge formuliert, die auf der guten fachlichen Praxis beruhen.

Sämtliche CEF-Maßnahmen müssen vor Baubeginn erfolgreich, d.h. mit einem ausreichenden zeitlichen Vorlauf, 
umgesetzt worden sein. Die Realisierung der CEF-Maßnahmen muss durch Festsetzungen im PAG (als servitude 
d‘urbanisation) und ein Risikomanagement gesichert werden.

3.3 Maßnahmen	für	einen	günstigen	Erhaltungszustand	(FCS-Maßnahmen)

Wenn die Gefahr besteht, dass sich der Erhaltungszustand einer Art durch die Planung verschlechtert, so kön-
nen spezielle kompensatorische Maßnahmen (FCS = favourable conservation status) ergriffen werden.

Diese finden allerdings nur im Rahmen der Ausnahmeregelung von den Verbotstatbeständen Anwendung. 
Eine potenzielle FCS-Maßnahme stellt das Errichten eines Lebensraums dar, der nicht im räumlichen Zusammen-
hang zum zerstörten Habitat steht (sonst wäre eine CEF-Maßnahme möglich und damit kein Verbotstatbestand 
zutreffend).

Allerdings ist zu beachten, dass gemäß Art. 16 Abs. 1 FFH-RL bei Arten mit einem ungünstigen Erhaltungs-
zustand keine Ausnahme möglich ist, wenn damit eine Verschlechterung des Erhaltungszustands verbunden ist.

Im Rahmen des PAG der Gemeinde Grevenmacher wird bei Flächen mit einem potenziell artenschutzrecht-
lichen Konflikt  aufgrund von Art. 33 Naturschutzgesetz keine Ausnahmeprüfung durchgeführt. Daher werden 
keine FCS-Maßnahmen formuliert.

3.4 Sicherung der Maßnahmen73

Funktionserhaltende Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) werden auf der Ebene des PAG reglementarisch festge-
halten. Dies erfolgt sowohl in der partie écrite, als auch in der partie graphique in Form von servitudes d‘urbani-
sation (z.B. „biotopes“ oder „mesures compensatoires“).

Primär sollen Flächen aus öffentlicher Hand für Ausgleichsmaßnahmen verwendet werden. Bei Durchführung 
von Maßnahmen auf privaten Flächen muss zum Zeitpunkt der PAG-Genehmigung durch den Umweltminister de-
ren Laufzeit (25 Jahre), die entsprechenden Leistungen sowie geeignete Pflegemaßnahmen zwischen Gemeinde 
72 angelehnt an BfN, 2010.
73 Informationen durch das Umweltministerium (Mail vom 20.05.2014).
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und Besitzer der Fläche vertraglich abgesichert sein.

3.5 Risikomanagement

Das Risikomanagement gewährleistet, dass die Maßnahmen in angemessener und sachgerechter Art und Wei-
se ausgeführt werden und ihre Wirksamkeit über mehrere Jahre beobachtet wird. Hierzu gehören ein Monitoring 
sowie ggf. Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen, die bei unerwarteten Komplikationen mit den vorgesehenen 
Maßnahmen Anwendung finden.

Durch die Pflicht der Gemeinden gemäß Art. 9 Absatz 2 Kommunalplanungs- und Stadtentwicklungsgesetz, 
spätestens alle 6 Jahre ihren PAG zu überarbeiten bzw. neu aufzustellen, ergibt sich ein regelmäßiger Turnus 
des Risikomanagements. Allerdings muss auf kritische Bereiche, die bei der nächsten Überprüfung bzw. Über-
arbeitung des PAG näher zu untersuchen sind, gesondert hingewiesen werden74. Außerdem schreibt Art. 11 des 
modifizierten Naturschutzgesetzes vom 22. Mai 2008 vor, dass nach abschließender Genehmigung des PAG ein 
Monitoring durch die zuständigen Ministerien durchzuführen ist.
Im Allgemeinen können bei jeder Ausweisung, die mittels eines PAP - Nouveau Quartier (PAP-NQ) überplant 
wird, spezielle Monitoring-Maßnahmen in den PAP bzw. in die entsprechende Konvention zwischen Gemeinde und 
Projektträger integriert werden (bspw. die Überwachung, ob Anpflanzungen wie geplant durchgeführt wurden 
und deren Pflege erfolgt).

74 MDDI, 2010, S. 29.



Artenschutzprüfung im Rahmen der SUP zum PAG

p s.   à   r.   l.a c t
bureau d ’é tudes  en aménagement  du ter r i to i re  e t  urban isme

30AC de Grevenmacher

November 2017

4. Artenschutzrechtliche	Konflikteinschätzung	zum	PAG	Greven-	
macher

Um das Prüfspektrum für die Artenschutzprüfung auf den notwendigen Aufwand zu reduzieren, ist im Vorfeld 
eine artenschutzrechtliche Konflikteinschätzung zu den Flächen der Gemeinde Grevenmacher erfolgt. Im Folgen-
den wird deren Ergebnis kurz dargelegt, welches dazu dient, die Auswahl der im Rahmen der Artenschutzprüfung 
untersuchten Flächen transparent und nachvollziehbar zu gestalten.

Dabei wurden die Aussagen der Experten für Avi- und Fledermausfauna sowie Sichtungen des MNHN, Daten 
aus dem Biodiversitätsportal der Großregion und Informationen aus weiteren artenspezifischen Quellen verwen-
det. Da in der Artenschutzprüfung lediglich die Arten der Annexe III und VI des Naturschutzgesetzes sowie die 
Vogelarten der Liste des Ministeriums und weitere Vogel berücksichtigt werden, wurden auch nur diese Arten in 
der artenschutzrechtlichen Konflikteinschätzung herangezogen.
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Anmerkung, warum die Fläche nicht im Rahmen der 
Artenschutzprüfung untersucht wird

Grev1 k.A. X - X X

Grev2 k.A. - - - - ohne besondere Bedeutung für die geschützten Arten
Grev3 k.A. - - - - ohne besondere Bedeutung für die geschützten Arten
Grev4 k.A. X - X X

Grev5 k.A. - - - - ohne besondere Bedeutung für die geschützten Arten 

Grev6 k.A. - - - - bereits vollkommen in Nutzung (Solarfeld)

Grev7 k.A. - X X  - im Rahmen einer Modification mineure abgehandelt (N/Réf.: 86655/
CL-mz)

Grev8 k.A. - - - - als Baustellenlager bzw. Parkplatz in Nutzung

Grev9 k.A. - - - - ohne besondere Bedeutung für die geschützten Arten

Grev10 k.A. X - X X

Grev11 k.A. - - X X

Grev12 X X  - X X

Grev13 X X  - X X

Grev14 X X  - X X

Grev15a+b X X  - X X

Grev16  -  -  -  -  - ohne besondere Bedeutung für die geschützten Arten (siehe UEP  
und Avis 78.704/CL im Anhang der UEP)

SUMME ASP-Flächen 9

In der Ortschaft Grevenmacher sind entsprechend der artenschutzrechtlichen Konflikteinschätzung insgesamt 
neun Flächen in der Artenschutzprüfung zu untersuchen.
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Potaschberg
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Anmerkung, warum die Fläche nicht im Rahmen der 
Artenschutzprüfung untersucht wird

Pot2 - X X X X

Pot3 X X  - X X
Pot4 - X  - X X
Pot5 X X X X X
Pot6 X X X X X

Pot7  -  -  -  -  - komplett bebaut, ohne besondere Bedeutung für die geschützten 
Arten 

SUMME ASP-Flächen 5

In der Ortschaft Potaschberg sind entsprechend der artenschutzrechtlichen Konflikteinschätzung insgesamt fünf 
Flächen in der Artenschutzprüfung zu untersuchen.

Insgesamt sind 14 Flächen des Synthesekonzeptes der Gemeinde Grevenmacher im Rahmen der Artenschutz-
prüfung detailliert zu untersuchen. Die beiden Flächen Grev15a und Grev15b werden nachfolgend gemeinsam 
untersucht.
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5. Beschreibung	der	Planung	und	Konfliktermittlung
Im folgenden Kapitel werden die Arten dargestellt, die Untersuchungsgegenstand der Artenschutzprüfung 

nach Art. 20 bzw. 28 Naturschutzgesetz sind.

Außerdem werden die bau-, anlagen- und betriebsbedingten Wirkfaktoren der Planung beschrieben, um deren 
Auswirkung auf die geschützten Arten abschätzen zu können.

Im Anschluss wird auf die einzelnen Flächen detailliert eingegangen und auf ihre Verträglichkeit mit dem Ar-
tenschutzrecht überprüft. 

Entsprechend der artenschutzrechtlichen Konflikteinschätzung (vgl. Kap. 4) werden folgende Flächen in der 
Artenschutzprüfung nicht weiter untersucht:

Ortsteil Flächencode
Grevenmacher Grev2, Grev3, Grev5, Grev6, Grev7, Grev8, Grev9, Grev16
Potaschberg Pot7

Folgende Flächen sind aufgrund ihrer Lage bzw. ihrer Strukturen im Rahmen der Artenschutzprüfung zu un-
tersuchen (artenschutzrechtliche Konflikteinschätzung, vgl. Kap. 4): 

Ortsteil Flächencode
Grevenmacher Grev1, Grev4, Grev10, Grev11, Grev12, Grev13, 

Grev14, Grev15a+b
Potaschberg Pot2, Pot3, Pot4, Pot5, Pot6

In der im Kapitel 5.2 folgenden Artenschutzprüfung wird zunächst mit Hilfe eines Luftbildes ein Überblick für 
jeden Stadtteil und die Strukturen der Flächen sowie ihrer Umgebung gegeben. Bei der anschließenden Einzel-
betrachtung der Untersuchungsflächen werden die relevanten Arten tabellarisch dargestellt. Diese ergeben sich 
- wie in Kap. 4 beschrieben - aus den Sichtungen des MNHN sowie des Biodiversitätsportals der Großregion und 
den Stellungnahmen der COL und der Fachbüros ProChirop sowie Milvus GmbH. Außerdem werden sowohl der 
Biotopkataster, als auch der Offenland-Biotopkataster berücksichtigt, da aufgrund dieser Rückschlüsse auf poten-
zielle Lebensräume der geschützten Arten geschlossen werden können. Anhand dieser Tabelle kann nachvollzo-
gen werden, für welche Arten konkret die Artenschutzprüfung durchgeführt werden muss, da sie in der Gemeinde 
(bzw. im Ort) nachgewiesen wurden und die Struktur der betrachteten Fläche ihren Lebensraumansprüchen 
entspricht (ermittelt durch eine Ortsbegehung). Somit kann das Prüfspektrum für jede zu untersuchende Fläche 
nochmals abgeschichtet werden. Um die Untersuchung etwas weiter zu differenzieren, wird außerdem beurteilt, 
ob bekannt ist, ob es sich um ein essentielles Habitat der Arten in der Gemeinde handelt.

Zudem wird mittels aktuellen Photographien ein Eindruck der Untersuchungsfläche gegeben. Anschließend 
erfolgt die Artenschutzprüfung für jede Fläche, bei deren Bewertung die Möglichkeit von Vermeidungs- und Min-
derungsmaßnahmen, aber auch von CEF-Maßnahmen berücksichtigt wird. 

Die Bewertung des artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzials erfolgt nach folgendem Schema (vgl. Kap.1.2):

 grün: geringes artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial - Verbotstatbestände unwahrscheinlich bzw. mit  
 vergleichsweise geringem Aufwand zu vermeiden (allgemeine Vermeidungs- und Minderungsmaßnah- 
 men); ggf. ist ein Ausgleich nach Art. 17 (habitat d‘espèce) notwendig

 gelb: mittleres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial - Verbotstatbestände mit allgemeinen Vermei- 
 dungs- und Minderungsmaßnahmen in größerem Umfang oder Ausgleichsmaßnahmen („einfache   
 CEF-Maßnahmen“) zu vermeiden bzw. auszugleichen

 orange: hohes artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial - Verbotstatbestände möglich oder zu erwarten,  
 vertiefende Untersuchungen im Umweltbericht bzw. „komplexe CEF-Maßnahmen“ notwendig

 rot: sehr hohes artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial - Verbotstatbestände möglich oder zu erwar- 
 ten, die voraussichtlich nicht oder nur mit hohem Aufwand zu vermeiden sind
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5.1 Wirkfaktoren	der	Planung

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren dargestellt, die sich aus dem geplanten Vorhaben ergeben und in der 
Regel Beeinträchtigungen und Störungen der geschützten Arten verursachen können. Dabei ist zwischen bau-, 
anlage- und betriebsbedingten Wirkungen zu unterscheiden.

Baubedingte Wirkungen

Wirkfaktor Beschreibung der Auswirkung
kurzfristige Flächeninanspruchnahme 
durch Baufelder und Baustraßen (temporärer) Verlust von Habitaten

akustische und visuelle Störreize sowie 
Erschütterungen durch Personen und 
Baufahrzeuge

Funktionsverlust von (Teil-)habitaten durch Beunruhigung von 
Individuen, Flucht- und Meidereaktionen

Staub-, Schadstoffimmissionen durch 
Baumaschinen

Funktionsverlust von (Teil-)habitaten durch Beeinträchtigung von 
Individuen

Anlagenbedingte Wirkungen

Wirkfaktor Beschreibung der Auswirkung

Flächeninanspruchnahme durch Versie-
gelung und Bebauung

dauerhafter Verlust von Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten,
dauerhafter Verlust von Nahrungshabitaten

Auswirkungen auf Lebensraumvernet-
zung / -verbund

Barrierewirkung von Gebäuden, Zerschneidung von Wanderwegen, 
Verlust von Trittsteinbiotopen, Einengung des Lebensraums, verrin-
gerte Lebensraumeignung benachbarter Flächen durch Verlärmung 
und Beunruhigung

Betriebsbedingte Wirkungen

Wirkfaktor Beschreibung der Auswirkung
akustische und visuelle Störreize durch 
Betriebsamkeit auf den Flächen

Auslösen von Vertreibungseffekten und Fluchtreaktionen 
Störung des Nahrungshabitates (phototaktische Insekten)

erhöhter Prädatorendruck
durch Haustiere Tötung von Individuen
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5.2 Flächen	in	Grevenmacher

Darstellung: pact s.à r.l.; Kartengrundlage: Administration du Cadastre et de la Topographie, 2016

Abb.4: Übersicht der Untersuchungsflächen in Grevenmacher (SUP Grevenmacher) - Orthophoto
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Grevenmacher 1
Tab.4: Zusammenstellung planungsrelevanter Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie sowie der Vogelschutzrichtlinie - Grevenmacher 1

Abb.5: Impressionen Untersuchungsfläche Grevenmacher 1

Aufnahmen: September 2015

in der Artenschutzprüfung zu untersuchen
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Begründung/ Beurteilung

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii U1 EN FFH-II, -IV   - 

Braunes Langohr Plecotus auritus U1 EN FFH-IV  -

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus U1 VU FFH-IV  -

Fransenfledermaus Myotis nattereri U1 EN FFH-IV  -

Graues Langohr Plecotus austriacus U1 VU FFH-IV  -

Großer Abendsegler Nyctalus noctula U2 VU FFH-IV  -

Große Bartfledermaus Myotis brandtii XX CR FFH-IV  -

Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum U1 CR FFH-II, -IV  -

Großes Mausohr Myotis myotis U1 EN FFH-II, -IV  -

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus XX EN FFH-IV  -

Mopsfledermaus Barbastella barbastella U2 EX FFH-II, -IV  -

Wasserfledermaus Myotis daubentonii FV VU FFH-IV  -

Wildkatze Felis silvestris U1 k.A. FFH-IV  - Fläche entspricht nicht den Lebensraumansprüchen
Wimperfledermaus Myotis emarginatus U1 CR FFH-II, -IV  -

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus FV NT FFH-IV  -

Neuntöter Lanius collurio k.A. NT Art. 4-1  - Streuobst als potentielles Habitat
Rotmilan Milvus milvus k.A. VU Art. 4-1  -

Schwarzmilan Milvus migrans k.A. NT Art. 4-1  -

Feldlerche Alauda arvensis k.A. VU Art. 4-2  -

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus k.A. NT Art. 4-2  - Nachweis im angrenzenden Streuobstbestand, Bruthabitat in der Umgebung der Fläche

Weißstorch Ciconia ciconia k.A. k.A. Art. 4-1  -

Reiherente Aythya fuligula k.A. R Art. 4-2  -

Tafelente Aythya ferina k.A. k.A. Art. 4-2  -

Wendehals Jynx torquila k.A. VU Art. 4-2  - Streuobst als potentielles Habitat
Grünspecht Picus viridis k.A. k.A.  -  - Grünstrukturen auf der Fläche als potentielles Habitat

potentielle Quartiere für baumbewohnende Arten in den vorhandenen Grünstrukturen

Fläche entspricht nicht den Lebensraumansprüchen

Fläche entspricht nicht den Lebensraumansprüchen

potentielle Quartiere für baumbewohnende Arten in den vorhandenen Grünstrukturen
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Grev1

Grev4

Grev10

Grev11

Grev12
Grev13

Grev15a

Grev15b

Grev14

¯

Grevenmacher 1 Artenschutzprüfung

Charakter und Lage Anteile mehrerer kleinerer Parzellen am nordwestlichen Ortsrand, 
teilweise mit Lagerhallen bebaut

Flächengröße ca. 137 Ar

aktuelle Zonenausweisung Zone verte
geplante Zonenausweisung HAB-1; PAP-NQ
Anmerkungen Anteile einer Streuobstwiese (Art. 17 Biotop) auf der Fläche
potenziell vorkommende 
Arten (-gruppen) 
(FFH-/Vogelschutz-RL)

baumbewohnende Fledermausarten, Neuntöter, Gartenrotschwanz, 
Wendehals, Grünspecht

Prüfung	des	Eintretens	der	Verbotstatbestände

betroffene Arten/-gruppen
Wirkungsprognose

baubedingt anlagenbedingt betriebsbedingt

Fledermausfauna
potentiell vorhandene Fortpflanzungs-, 
Ruhe- und Überwinterungsstätten wer-

den beschädigt; essentielle Jagdhabitate 
und Leitlinien sind nicht betroffen

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Fledermäuse

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz* Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Neuntöter

potentiell im Streuobstbestand vorhande-
ne Fortpflanzungs-, Ruhe- und Über-

winterungsstätten werden beschädigt; 
essentielle Nahrungshabitate sind nicht 

betroffen

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Art

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Gartenrotschwanz

potentiell im Grünstrukturen vorhandene 
Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwinte-
rungsstätten werden beschädigt; essen-
tielle Nahrungshabitate sind voraussicht-

lich nicht betroffen

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Art

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Wendehals

potentiell im Streuobstbestand vorhande-
ne Fortpflanzungs-, Ruhe- und Über-

winterungsstätten werden beschädigt; 
essentielle Nahrungshabitate sind nicht 

betroffen

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Art

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Grünspecht

potentiell im Grünstrukturen vorhandene 
Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwinte-
rungsstätten werden beschädigt; essen-
tielle Nahrungshabitate sind voraussicht-

lich nicht betroffen

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Art

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Prüfung	der	Möglichkeit	von	allgemeinen	Vermeidungs-	und	Minderungsmaßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag (angelehnt an Screening ProChirop)

Fledermausfauna
vorherige Untersuchung zu fällender Bäume auf vorhandene Quartiere 
Beachten von Fällzeitregelungen (Rodung nur im Winter)

Avifauna
vorherige Untersuchung zu fällender Bäume auf vorhandene Bruthabitate bzw. Höhlen
Beachten von Fällzeitregelungen (Rodung nur im Winter)

__________
* Bezeichnung Naturschutzgesetz entspricht nachfolgend dem Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
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Grevenmacher 1 Artenschutzprüfung

Prüfung	der	Möglichkeit	von	CEF-Maßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag (angelehnt an Screening ProChirop)

Fledermausfauna ggf. Ausgleich verloren gehender Quartiere (kurzfristig z. B. durch Aufhängen von Fledermauskästen)

Avifauna ggf. Ausgleich verloren gehender Brutstätten (kurzfristig z. B. durch Aufhängen von Nistkästen)

Ergebnis	der	Artenschutzprüfung	unter	Berücksichtigung	der	vorgeschlagenen	Maßnahmen

Potenzieller	
artenschutzrechtlicher 
Konflikt

Unter Berücksichtigung der allgemeinen	Vermeidungs-	und	Mind-
erungsmaßnahmen (sowie ggf. der vorgezogenen Ausgleichsmaßnah-
men) liegt auf der Fläche Grev 1 ein mittleres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial vor.
Werden die Maßnahmen nicht umgesetzt, so ist das Konfliktpotenzial an-
ders zu bewerten.
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Grevenmacher 4
Tab.5: Zusammenstellung planungsrelevanter Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie sowie der Vogelschutzrichtlinie - Grevenmacher 4

Abb.6: Impressionen Untersuchungsfläche Grevenmacher 4

Aufnahmen: September 2015

in der Artenschutzprüfung zu untersuchen

Grev 4
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Begründung/ Beurteilung

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii U1 EN FFH-II, -IV  - kein Nachweis auf der Fläche
Braunes Langohr Plecotus auritus U1 EN FFH-IV  - Nachweis auf Fläche, potentielle Tagquartiere vorhanden, mögliche Transferflüge

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus U1 VU FFH-IV  - Nachweis auf Fläche, mögliche Transferflüge
Fransenfledermaus Myotis nattereri U1 EN FFH-IV  - kein Nachweis auf der Fläche

Graues Langohr Plecotus austriacus U1 VU FFH-IV  - Nachweis auf Fläche, potentielle Tagquartiere vorhanden, mögliche Transferflüge
Großer Abendsegler Nyctalus noctula U2 VU FFH-IV  - Nachweis auf Fläche, mögliche Transferflüge

Große Bartfledermaus Myotis brandtii XX CR FFH-IV  - Nachweis auf Fläche
Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum U1 CR FFH-II, -IV  - kein Nachweis auf der Fläche

Großes Mausohr Myotis myotis U1 EN FFH-II, -IV  - Nachweis auf Fläche
Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus XX EN FFH-IV  - Nachweis auf Fläche

Mopsfledermaus Barbastella barbastella U2 EX FFH-II, -IV  - kein Nachweis auf der Fläche
Wasserfledermaus Myotis daubentonii FV VU FFH-IV  - kein Nachweis auf der Fläche

Wildkatze Felis silvestris U1 k.A. FFH-IV  - Fläche entspricht nicht den Lebensraumansprüchen
Wimperfledermaus Myotis emarginatus U1 CR FFH-II, -IV  - kein Nachweis auf der Fläche
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus FV NT FFH-IV  - Nachweis auf Fläche, potentielle Tagquartiere vorhanden, mögliche Transferflüge

Neuntöter Lanius collurio k.A. NT Art. 4-1  -

Rotmilan Milvus milvus k.A. VU Art. 4-1  -

Schwarzmilan Milvus migrans k.A. NT Art. 4-1  -

Feldlerche Alauda arvensis k.A. VU Art. 4-2  -

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus k.A. NT Art. 4-2  -

Weißstorch Ciconia ciconia k.A. k.A. Art. 4-1  -

Reiherente Aythya fuligula k.A. R Art. 4-2  -

Tafelente Aythya ferina k.A. k.A. Art. 4-2  -

Wendehals Jynx torquila k.A. VU Art. 4-2  -

Grünspecht Picus viridis k.A. k.A.  -  - potentielles Habitat

Fläche entspricht nicht den Lebensraumansprüchen
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Grev4

Grev10

Grev11

Grev12
Grev13

Grev15a

Grev15b

Grev14

¯

Grevenmacher 4 Artenschutzprüfung

Charakter und Lage viele kleine Parzellen am südwestlichen Ortsrand in der Nähe der 
Mosel

Flächengröße ca. 383 Ar

aktuelle Zonenausweisung Mischgebiet
geplante Zonenausweisung HAB-2; PAP-NQ
Anmerkungen
potenziell vorkommende 
Arten (-gruppen) 
(FFH-/Vogelschutz-RL)

div. Fledermausarten, Grünspecht

Prüfung	des	Eintretens	der	Verbotstatbestände

betroffene Arten/-gruppen
Wirkungsprognose

baubedingt anlagenbedingt betriebsbedingt

Fledermausfauna
potentiell vorhandene Fortpflanzungs-, 
Ruhe- und Überwinterungsstätten wer-

den beschädigt; essentielle Jagdhabitate 
und Leitlinien sind nicht betroffen

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Fledermäuse

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Grünspecht

potentiell im Grünstrukturen vorhandene 
Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwinte-
rungsstätten werden beschädigt; essen-
tielle Nahrungshabitate sind voraussicht-

lich nicht betroffen

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Art

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Prüfung	der	Möglichkeit	von	allgemeinen	Vermeidungs-	und	Minderungsmaßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag (angelehnt an Screening ProChirop)

Fledermausfauna
vorherige Untersuchung zu fällender Bäume auf vorhandene Quartiere 
Beachten von Fällzeitregelungen (Rodung nur im Winter)

Grünspecht
vorherige Untersuchung zu fällender Bäume auf vorhandene Höhlen 
Beachten von Fällzeitregelungen (Rodung nur im Winter)

Prüfung	der	Möglichkeit	von	CEF-Maßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag

Fledermausfauna ggf. Ausgleich verloren gehender Quartiere (kurzfristig z. B. durch Aufhängen von Fledermauskästen)

Grünspecht ggf. Ausgleich verloren gehender Brutstätten

Ergebnis	der	Artenschutzprüfung	unter	Berücksichtigung	der	vorgeschlagenen	Maßnahmen

Potenzieller	artenschutz-
rechtlicher	Konflikt

Unter Berücksichtigung der allgemeinen	Vermeidungs-	und	Mind-
erungsmaßnahmen (sowie ggf. der vorgezogenen Ausgleichsmaßnah-
men) liegt auf der Fläche Grev 4 ein mittleres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial vor.
Werden die Maßnahmen nicht umgesetzt, so ist das Konfliktpotenzial an-
ders zu bewerten.
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Grevenmacher 10
Tab.6: Zusammenstellung planungsrelevanter Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie sowie der Vogelschutzrichtlinie - Grevenmacher 10

Abb.7: Impressionen Untersuchungsfläche Grevenmacher 10

Aufnahmen: September 2015

in der Artenschutzprüfung zu untersuchen

Grev 10
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Begründung/ Beurteilung

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii U1 EN FFH-II, -IV   - 

Braunes Langohr Plecotus auritus U1 EN FFH-IV  -

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus U1 VU FFH-IV  -

Fransenfledermaus Myotis nattereri U1 EN FFH-IV  -

Graues Langohr Plecotus austriacus U1 VU FFH-IV  -

Großer Abendsegler Nyctalus noctula U2 VU FFH-IV  -

Große Bartfledermaus Myotis brandtii XX CR FFH-IV  -

Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum U1 CR FFH-II, -IV  -

Großes Mausohr Myotis myotis U1 EN FFH-II, -IV  -

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus XX EN FFH-IV  -

Mopsfledermaus Barbastella barbastella U2 EX FFH-II, -IV  -

Wasserfledermaus Myotis daubentonii FV VU FFH-IV  -

Wildkatze Felis silvestris U1 k.A. FFH-IV  - Fläche entspricht nicht den Lebensraumansprüchen
Wimperfledermaus Myotis emarginatus U1 CR FFH-II, -IV  -

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus FV NT FFH-IV  -

Neuntöter Lanius collurio k.A. NT Art. 4-1  -

Rotmilan Milvus milvus k.A. VU Art. 4-1  -

Schwarzmilan Milvus migrans k.A. NT Art. 4-1  -

Feldlerche Alauda arvensis k.A. VU Art. 4-2  -

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus k.A. NT Art. 4-2  -

Weißstorch Ciconia ciconia k.A. k.A. Art. 4-1  -

Reiherente Aythya fuligula k.A. R Art. 4-2  -

Tafelente Aythya ferina k.A. k.A. Art. 4-2  -

Wendehals Jynx torquila k.A. VU Art. 4-2  -

Grünspecht Picus viridis k.A. k.A.  -  - potentielles Habitat in vorhandenen Bäumen

potentielle Quartiere für baumbewohnende Arten in den vorhandenen Grünstrukturen

potentielle Quartiere für baumbewohnende Arten in den vorhandenen Grünstrukturen

Fläche entspricht nicht den Lebensraumansprüchen
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Grevenmacher 10 Artenschutzprüfung
Charakter und Lage mehrere kleine Parzellen am nordöstlichen Ortsrand
Flächengröße ca. 72 Ar

aktuelle Zonenausweisung Reines Wohngebiet
geplante Zonenausweisung HAB-1
Anmerkungen
potenziell vorkommende 
Arten (-gruppen) 
(FFH-/Vogelschutz-RL)

Fledermausfauna, Grünspecht

Prüfung	des	Eintretens	der	Verbotstatbestände

betroffene Arten/-gruppen
Wirkungsprognose

baubedingt anlagenbedingt betriebsbedingt

Fledermausfauna
potentiell vorhandene Fortpflanzungs-, 
Ruhe- und Überwinterungsstätten wer-

den beschädigt; essentielle Jagdhabitate 
und Leitlinien sind nicht betroffen

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Fledermäuse

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Grünspecht

potentiell in Grünstrukturen vorhandene 
Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwinte-
rungsstätten werden beschädigt; essen-
tielle Nahrungshabitate sind voraussicht-

lich nicht betroffen

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Art

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Prüfung	der	Möglichkeit	von	allgemeinen	Vermeidungs-	und	Minderungsmaßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag (angelehnt an Screening ProChirop)

Fledermausfauna
vorherige Untersuchung zu fällender Bäume auf vorhandene Quartiere im Süden der Fläche
Beachten von Fällzeitregelungen (Rodung nur im Winter)

Grünspecht
vorherige Untersuchung zu fällender Bäume auf vorhandene Höhlen 
Beachten von Fällzeitregelungen (Rodung nur im Winter)

Prüfung	der	Möglichkeit	von	CEF-Maßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag (angelehnt an Screening ProChirop)

Fledermausfauna ggf. Ausgleich verloren gehender Quartiere (kurzfristig z. B. durch Aufhängen von Fledermauskästen)

Grünspecht ggf. Ausgleich verloren gehender Brutstätten (Baumhöhlen)

Ergebnis	der	Artenschutzprüfung	unter	Berücksichtigung	der	vorgeschlagenen	Maßnahmen

Potenzieller	artenschutzrechtli-
cher	Konflikt

Unter Berücksichtigung der allgemeinen	Vermeidungs-	und	
Minderungsmaßnahmen (sowie ggf. der vorgezogenen Aus-
gleichsmaßnahmen) liegt auf der Fläche Grev 10 ein mittleres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial vor.
Werden die Maßnahmen nicht umgesetzt, so ist das Konfliktpoten-
zial anders zu bewerten.
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Grevenmacher 11
Tab.7: Zusammenstellung planungsrelevanter Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie sowie der Vogelschutzrichtlinie - Grevenmacher 11

Abb.8: Impression Untersuchungsfläche Grevenmacher 11

Aufnahme: September 2015

in der Artenschutzprüfung zu untersuchen
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Begründung/ Beurteilung

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii U1 EN FFH-II, -IV  -

Braunes Langohr Plecotus auritus U1 EN FFH-IV  -

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus U1 VU FFH-IV  -

Fransenfledermaus Myotis nattereri U1 EN FFH-IV  -

Graues Langohr Plecotus austriacus U1 VU FFH-IV  -

Großer Abendsegler Nyctalus noctula U2 VU FFH-IV  -

Große Bartfledermaus Myotis brandtii XX CR FFH-IV  -

Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum U1 CR FFH-II, -IV  -

Großes Mausohr Myotis myotis U1 EN FFH-II, -IV  -

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus XX EN FFH-IV  -

Mopsfledermaus Barbastella barbastella U2 EX FFH-II, -IV  -

Wasserfledermaus Myotis daubentonii FV VU FFH-IV  -

Wildkatze Felis silvestris U1 k.A. FFH-IV  -

Wimperfledermaus Myotis emarginatus U1 CR FFH-II, -IV  -

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus FV NT FFH-IV  -

Neuntöter Lanius collurio k.A. NT Art. 4-1  -

Rotmilan Milvus milvus k.A. VU Art. 4-1  -

Schwarzmilan Milvus migrans k.A. NT Art. 4-1  -

Feldlerche Alauda arvensis k.A. VU Art. 4-2  -

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus k.A. NT Art. 4-2  -

Weißstorch Ciconia ciconia k.A. k.A. Art. 4-1  -

Reiherente Aythya fuligula k.A. R Art. 4-2  -

Tafelente Aythya ferina k.A. k.A. Art. 4-2  -

Wendehals Jynx torquila k.A. VU Art. 4-2  -

Grünspecht Picus viridis k.A. k.A.  -  -

Fläche entspricht nicht den Lebensraumansprüchen

Fläche entspricht nicht den Lebensraumansprüchen

im Winter zahlreiche Sichtungen an der Mosel

Fläche ohne besondere Bedeutung für die geschützten Arten
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Grevenmacher 11 Artenschutzprüfung
Charakter und Lage Teilbereich einer großen Parzelle; direkt an der Mosel
Flächengröße ca. 1.066 Ar

aktuelle Zonenausweisung Nationales Industriegebiet (Spezialgebiet Hafen)
geplante Zonenausweisung SP-n
Anmerkungen Baumreihe entlang der Straße als Art. 17 Biotop
potenziell vorkommende 
Arten (-gruppen) 
(FFH-/Vogelschutz-RL)

Reiher- und Tafelente

Prüfung	des	Eintretens	der	Verbotstatbestände

betroffene Arten/-gruppen
Wirkungsprognose

baubedingt anlagenbedingt betriebsbedingt

Reiher- und Tafelente

potentiell vorhandene Ruhe- und 
Überwinterungsstätten der Entenarten 
sind mit dem Uferrandstreifen potentiell 
betroffen; essentielle Jagdhabitate und 

Leitlinien sind nicht betroffen

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Entenarten

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Prüfung	der	Möglichkeit	von	allgemeinen	Vermeidungs-	und	Minderungsmaßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag

Reiher- und Tafelente Erhalt des Uferrandstreifens 

Prüfung	der	Möglichkeit	von	CEF-Maßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag

nicht notwendig

Ergebnis	der	Artenschutzprüfung	unter	Berücksichtigung	der	vorgeschlagenen	Maßnahmen

Potenzieller	arten-
schutzrechtlicher 
Konflikt

Unter Berücksichtigung der allgemeinen	Vermeidungs-	und	Minderung-
smaßnahmen liegt auf der Fläche Grev 11 ein mittleres artenschutzrechtlich-
es Konfliktpotenzial vor.
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Grevenmacher 12
Tab.8: Zusammenstellung planungsrelevanter Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie sowie der Vogelschutzrichtlinie - Grevenmacher 12

Abb.9: Impression Untersuchungsfläche Grevenmacher 12

Aufnahme: November 2017

in der Artenschutzprüfung zu untersuchen

Grev 12
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Begründung/ Beurteilung

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii U1 EN FFH-II, -IV  -

Braunes Langohr Plecotus auritus U1 EN FFH-IV  -

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus U1 VU FFH-IV  - potentielles Jagdhabitat
Fransenfledermaus Myotis nattereri U1 EN FFH-IV  - voraussichtlich ohne besondere Bedeutung für die Art

Graues Langohr Plecotus austriacus U1 VU FFH-IV  - Wochenstubenkolonie in der ca. 500 m entfernt liegenden Kirche Grevenmachers, Fläche ist 
potentiell essentielles Jagdhabitat

Großer Abendsegler Nyctalus noctula U2 VU FFH-IV  -

Große Bartfledermaus Myotis brandtii XX CR FFH-IV  -

Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum U1 CR FFH-II, -IV  - potentielles Jagdhabitat
Großes Mausohr Myotis myotis U1 EN FFH-II, -IV  - voraussichtlich ohne besondere Bedeutung für die Art

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus XX EN FFH-IV  - potentielles Jagdhabitat
Mopsfledermaus Barbastella barbastella U2 EX FFH-II, -IV  - potentielles Trittsteinbiotop

Wasserfledermaus Myotis daubentonii FV VU FFH-IV  - voraussichtlich ohne besondere Bedeutung für die Arten
Wildkatze Felis silvestris U1 k.A. FFH-IV  - Fläche entspricht nicht den Lebensraumansprüchen

Wimperfledermaus Myotis emarginatus U1 CR FFH-II, -IV  -

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus FV NT FFH-IV  -

Neuntöter Lanius collurio k.A. NT Art. 4-1  -

Rotmilan Milvus milvus k.A. VU Art. 4-1  -

Schwarzmilan Milvus migrans k.A. NT Art. 4-1  -

Feldlerche Alauda arvensis k.A. VU Art. 4-2  -

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus k.A. NT Art. 4-2  -

Weißstorch Ciconia ciconia k.A. k.A. Art. 4-1  -

Reiherente Aythya fuligula k.A. R Art. 4-2  -

Tafelente Aythya ferina k.A. k.A. Art. 4-2  -

Wendehals Jynx torquila k.A. VU Art. 4-2  -

Grünspecht Picus viridis k.A. k.A.  -  - mögliches Bruthabitat

voraussichtlich ohne besondere Bedeutung für die Arten

potentielles Jagdhabitat

voraussichtlich ohne besondere Bedeutung für die Arten

Fläche entspricht nicht den Lebensraumansprüchen
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Grev15a

Grev15b
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¯

Grevenmacher 12 Artenschutzprüfung
Charakter und Lage reich strukturierte Gartenfläche innerhalb des Siedlungszusammenhangs
Flächengröße ca. 210 Ar

aktuelle Zonenausweisung Innerörtliche Grünzone
geplante Zonenausweisung HAB-1; PAP-NQ
Anmerkungen Einzelbaum als geschütztes Biotop (Art. 17) vorhanden
potenziell vorkommende 
Arten (-gruppen) 
(FFH-/Vogelschutz-RL)

div. Fledermausarten, Grünspecht

Prüfung	des	Eintretens	der	Verbotstatbestände

betroffene Arten/-gruppen
Wirkungsprognose

baubedingt anlagenbedingt betriebsbedingt

Fledermausfauna
Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwinte-

rungsstätten sind nicht betroffen; jedoch 
potentiell essentielle Jagdhabitate und 

Leitstrukturen

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Fledermäuse

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Grünspecht

potentiell in Grünstrukturen vorhandene 
Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwinte-
rungsstätten werden beschädigt; essen-
tielle Nahrungshabitate sind voraussicht-

lich nicht betroffen

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Art

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Prüfung	der	Möglichkeit	von	allgemeinen	Vermeidungs-	und	Minderungsmaßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag

Fledermausfauna
Detailstudie, welche Bedeutung die Fläche definitiv für die Fledermausfauna hat
oder
worst-case-Annahme: Ausgleich der Fläche als essentielles Jagdhabitat

Grünspecht
vorherige Untersuchung zu fällender Bäume auf vorhandene Höhlen 
Beachten von Fällzeitregelungen (Rodung nur im Winter)

Prüfung	der	Möglichkeit	von	CEF-Maßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag

Fledermausfauna ggf. Ausgleich der Fläche als essentielles Jagdhabitat der lokalen Fledermausfauna

Ergebnis	der	Artenschutzprüfung	unter	Berücksichtigung	der	vorgeschlagenen	Maßnahmen

Potenzieller	artenschutz-
rechtlicher	Konflikt

Aufgrund der Nähe zur Kirche Grevenmachers (ca. 500 m) und der 
dort ansässigen Wochenstubenkolonie des Grauen Langohrs kann eine 
essentielle Bedeutung der Fläche als Jagdhabitat nicht ausgeschlossen 
werden. Zudem kann die Fläche bedeutsam für weitere Fledermausarten 
sein. Daher ist entweder eine Detailstudie zur Erfassung der tatsächli-
chen Nutzung der Fläche durch die Fledermäuse erforderlich, oder es 
wird die “Worst-case-Annahme” getroffen und die gesamte Fläche mittels 
CEF-Maßnahmen vorzeitig ausgeglichen.
Zudem können auf der Fläche Brutstätten des Grünspechtes vorhanden 
sein.
Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen liegt 
ein hohes	artenschutzrechtliches	Konfliktpotenzial	für die Fläche 
Grev12 vor.
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Grevenmacher 13
Tab.9: Zusammenstellung planungsrelevanter Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie sowie der Vogelschutzrichtlinie - Grevenmacher 13

in der Artenschutzprüfung zu untersuchen

Grev 13
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Begründung/ Beurteilung

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii U1 EN FFH-II, -IV  -

Braunes Langohr Plecotus auritus U1 EN FFH-IV  -

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus U1 VU FFH-IV  - potentielles Jagdhabitat
Fransenfledermaus Myotis nattereri U1 EN FFH-IV  - voraussichtlich ohne besondere Bedeutung für die Art

Graues Langohr Plecotus austriacus U1 VU FFH-IV  - Wochenstubenkolonie in der ca. 500 m entfernt liegenden Kirche Grevenmachers, Fläche ist 
potentiell essentielles Jagdhabitat

Großer Abendsegler Nyctalus noctula U2 VU FFH-IV  -

Große Bartfledermaus Myotis brandtii XX CR FFH-IV  -

Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum U1 CR FFH-II, -IV  - potentielles Jagdhabitat
Großes Mausohr Myotis myotis U1 EN FFH-II, -IV  - voraussichtlich ohne besondere Bedeutung für die Art

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus XX EN FFH-IV  - potentielles Jagdhabitat
Mopsfledermaus Barbastella barbastella U2 EX FFH-II, -IV  - potentielles Trittsteinbiotop

Wasserfledermaus Myotis daubentonii FV VU FFH-IV  - voraussichtlich ohne besondere Bedeutung für die Arten
Wildkatze Felis silvestris U1 k.A. FFH-IV  - Fläche entspricht nicht den Lebensraumansprüchen

Wimperfledermaus Myotis emarginatus U1 CR FFH-II, -IV  -

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus FV NT FFH-IV  -

Neuntöter Lanius collurio k.A. NT Art. 4-1  -

Rotmilan Milvus milvus k.A. VU Art. 4-1  -

Schwarzmilan Milvus migrans k.A. NT Art. 4-1  -

Feldlerche Alauda arvensis k.A. VU Art. 4-2  -

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus k.A. NT Art. 4-2  -

Weißstorch Ciconia ciconia k.A. k.A. Art. 4-1  -

Reiherente Aythya fuligula k.A. R Art. 4-2  -

Tafelente Aythya ferina k.A. k.A. Art. 4-2  -

Wendehals Jynx torquila k.A. VU Art. 4-2  -

Grünspecht Picus viridis k.A. k.A.  -  - mögliches Bruthabitat

voraussichtlich ohne besondere Bedeutung für die Arten

Fläche entspricht nicht den Lebensraumansprüchen

voraussichtlich ohne besondere Bedeutung für die Arten

potentielles Jagdhabitat

Da die Fläche nicht frei begehbar ist, liegen keine aktuellen Photographien vor.
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Grev15b
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¯

Grevenmacher 13 Artenschutzprüfung
Charakter und Lage strukturierter rückwärtiger Bereich bestehender Bebauung
Flächengröße ca. 141 Ar

aktuelle Zonenausweisung Innerörtliche Grünfläche
geplante Zonenausweisung JAR
Anmerkungen -
potenziell vorkommende 
Arten (-gruppen) 
(FFH-/Vogelschutz-RL)

div. Fledermausarten, Grünspecht

Prüfung	des	Eintretens	der	Verbotstatbestände

betroffene Arten/-gruppen
Wirkungsprognose

baubedingt anlagenbedingt betriebsbedingt

Fledermausfauna

Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwinte-
rungsstätten sind nicht betroffen; jedoch 
potentiell essentielle Jagdhabitate und 
Leitstrukturen; da die bestehende Nut-
zung als Garten fortgeführt wird, kann 

vom Eintreten des Beschädigungsverbo-
tes jedoch abgesehen werden

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Fledermäuse

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Grünspecht

potentiell in Grünstrukturen vorhandene 
Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwinte-
rungsstätten werden beschädigt; essen-
tielle Nahrungshabitate sind voraussicht-
lich nicht betroffen; da die bestehende 
Nutzung als Garten fortgeführt wird, 

kann vom Eintreten des Beschädigungs-
verbotes jedoch abgesehen werden

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Art

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Prüfung	der	Möglichkeit	von	allgemeinen	Vermeidungs-	und	Minderungsmaßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag

-

Prüfung	der	Möglichkeit	von	CEF-Maßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag

-

Ergebnis	der	Artenschutzprüfung	unter	Berücksichtigung	der	vorgeschlagenen	Maßnahmen

Potenzieller	artenschutzrechtlicher	
Konflikt

Auf der Fläche Grev 13 liegt ein geringes artenschutzrech-
tliches	Konfliktpotenzial	vor, da die Fläche entsprechend ihr-
er derzeitigen Nutzung als “Zone de jardins familiaux” klassiert 
wird.
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Grevenmacher 14
Tab.10: Zusammenstellung planungsrelevanter Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie sowie der Vogelschutzrichtlinie - Grevenmacher 14

Abb.10: Impressionen Untersuchungsfläche Grevenmacher 14

Aufnahme: November 2017

in der Artenschutzprüfung zu untersuchen

Grev 14

Name wissenschaftlicher Name

N
at

io
na

le
r 

Er
ha

ltu
ng

sz
us

ta
nd

St
at

us
 R

ot
e 

Li
st

e 
Lu

xe
m

bu
rg

s

FF
H

-A
nh

an
g,

 
Ar

t. 
VS

-R
L

Be
de

ut
un

g 
al

s 
es

se
nt

ie
lle

s 
H

ab
ita

t 
be

ka
nn

t

Begründung/ Beurteilung

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii U1 EN FFH-II, -IV  -

Braunes Langohr Plecotus auritus U1 EN FFH-IV  -

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus U1 VU FFH-IV  - potentielles Jagdhabitat
Fransenfledermaus Myotis nattereri U1 EN FFH-IV  - voraussichtlich ohne besondere Bedeutung für die Art

Graues Langohr Plecotus austriacus U1 VU FFH-IV  - Wochenstubenkolonie in der ca. 400 m entfernt liegenden Kirche Grevenmachers, Fläche ist 
potentiell essentielles Jagdhabitat; Rouderbaach  als potentiell essentielle Leitlinie vorhanden

Großer Abendsegler Nyctalus noctula U2 VU FFH-IV  -

Große Bartfledermaus Myotis brandtii XX CR FFH-IV  -

Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum U1 CR FFH-II, -IV  - potentielles Jagdhabitat
Großes Mausohr Myotis myotis U1 EN FFH-II, -IV  - voraussichtlich ohne besondere Bedeutung für die Art

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus XX EN FFH-IV  - potentielles Jagdhabitat
Mopsfledermaus Barbastella barbastella U2 EX FFH-II, -IV  - potentielles Trittsteinbiotop

Wasserfledermaus Myotis daubentonii FV VU FFH-IV  - voraussichtlich ohne besondere Bedeutung für die Arten
Wildkatze Felis silvestris U1 k.A. FFH-IV  - Fläche entspricht nicht den Lebensraumansprüchen

Wimperfledermaus Myotis emarginatus U1 CR FFH-II, -IV  -

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus FV NT FFH-IV  -

Neuntöter Lanius collurio k.A. NT Art. 4-1  -

Rotmilan Milvus milvus k.A. VU Art. 4-1  -

Schwarzmilan Milvus migrans k.A. NT Art. 4-1  -

Feldlerche Alauda arvensis k.A. VU Art. 4-2  -

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus k.A. NT Art. 4-2  -

Weißstorch Ciconia ciconia k.A. k.A. Art. 4-1  -

Reiherente Aythya fuligula k.A. R Art. 4-2  -

Tafelente Aythya ferina k.A. k.A. Art. 4-2  -

Wendehals Jynx torquila k.A. VU Art. 4-2  -

Grünspecht Picus viridis k.A. k.A.  -  - mögliches Bruthabitat

Fläche entspricht nicht den Lebensraumansprüchen

voraussichtlich ohne besondere Bedeutung für die Arten

voraussichtlich ohne besondere Bedeutung für die Arten

potentielles Jagdhabitat
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Grevenmacher 14 Artenschutzprüfung
Charakter und Lage strukturierter Gartenbereich innerhalb der Siedlung
Flächengröße ca. 274 Ar

aktuelle Zonenausweisung Innerörtliche Grünzone
geplante Zonenausweisung JAR bzw. HAB-1
Anmerkungen geschützte Biotope (Art. 17) vorhanden
potenziell vorkommende 
Arten (-gruppen) 
(FFH-/Vogelschutz-RL)

div. Fledermausarten, Grünspecht

Prüfung	des	Eintretens	der	Verbotstatbestände

betroffene Arten/-gruppen
Wirkungsprognose

baubedingt anlagenbedingt betriebsbedingt

Ausweisung	der	Fläche	als	Zone	d‘habitation

Fledermausfauna
Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwinte-

rungsstätten sind nicht betroffen; jedoch 
potentiell essentielle Jagdhabitate und 
potentielle essentielle Leitstrukturen

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Fledermäuse

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Grünspecht

potentiell in Grünstrukturen vorhandene 
Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwinte-
rungsstätten werden beschädigt; essen-
tielle Nahrungshabitate sind voraussicht-

lich nicht betroffen

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Art

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Ausweisung	der	Fläche	als	Zone	de	jardins	familiaux

Fledermausfauna

Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwinte-
rungsstätten sind nicht betroffen; jedoch 
potentiell essentielle Jagdhabitate und 
potentielle essentielle Leitstrukturen; 

wenn die bestehende Nutzung als Garten 
fortgeführt wird, kann vom Eintreten des 
Beschädigungsverbotes jedoch abgese-

hen werden

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Fledermäuse

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Grünspecht

potentiell in Grünstrukturen vorhandene 
Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwin-
terungsstätten werden beschädigt; 
essentielle Nahrungshabitate sind 

voraussichtlich nicht betroffen; wenn 
die bestehende Nutzung als Garten 

fortgeführt wird, kann vom Eintreten des 
Beschädigungsverbotes jedoch abgese-

hen werden

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Art

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Prüfung	der	Möglichkeit	von	allgemeinen	Vermeidungs-	und	Minderungsmaßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag

Ausweisung	der	Fläche	als	Zone	d‘habitation

Fledermausfauna

Detailstudie, welche Bedeutung die Fläche definitiv für die Fledermausfauna hat
oder
worst-case-Annahme: Ausgleich der Fläche als essentielles Jagdhabitat und Erhalt der essentiellen Leit-
struktur

Grünspecht
vorherige Untersuchung zu fällender Bäume auf vorhandene Höhlen 
Beachten von Fällzeitregelungen (Rodung nur im Winter)
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Grevenmacher 14 Artenschutzprüfung

Prüfung	der	Möglichkeit	von	CEF-Maßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag

Fledermausfauna ggf. Ausgleich der Fläche als essentielles Jagdhabitat der lokalen Fledermausfauna

Ergebnis	der	Artenschutzprüfung	unter	Berücksichtigung	der	vorgeschlagenen	Maßnahmen

Ausweisung	der	Fläche	als	Zone	d‘habitation

Potenzieller	artenschutz-
rechtlicher	Konflikt

Aufgrund der Nähe zur Kirche Grevenmachers (ca. 400 m) und der dort 
ansässigen Wochenstubenkolonie des Grauen Langohrs kann eine es-
sentielle Bedeutung der Fläche als Jagdhabitat und essentielle Leitstruktur 
nicht ausgeschlossen werden. Zudem kann die Fläche bedeutsam für 
weitere Fledermausarten sein. Daher ist entweder eine Detailstudie zur 
Erfassung der tatsächlichen Nutzung der Fläche durch die Fledermäuse 
erforderlich, oder es wird die “Worst-case-Annahme” getroffen und die 
gesamte Fläche mittels CEF-Maßnahmen vorzeitig ausgeglichen.
Zudem können auf der Fläche Brutstätten des Grünspechtes vorhanden 
sein.
Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen liegt 
ein hohes	artenschutzrechtliches	Konfliktpotenzial	für die Fläche 
Grev14 vor.

Ausweisung	der	Fläche	als	Zone	de	jardins	familiaux

Potenzieller	artenschutz-
rechtlicher	Konflikt

Auf der Fläche Grev 14 liegt ein geringes artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial	vor, wenn die Fläche entsprechend ihrer derzeitigen 
Nutzung als “Zone de jardins familiaux” klassiert wird.
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Grevenmacher 15a+b
Tab.11: Zusammenstellung planungsrelevanter Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie sowie der Vogelschutzrichtlinie - Grevenmacher 15a+b

Abb.11: Impression Untersuchungsfläche Grevenmacher 15a+b

Aufnahme: November 2017

in der Artenschutzprüfung zu untersuchen

Grev 15a+b
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Begründung/ Beurteilung

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii U1 EN FFH-II, -IV  -

Braunes Langohr Plecotus auritus U1 EN FFH-IV  -

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus U1 VU FFH-IV  - potentielles Jagdhabitat
Fransenfledermaus Myotis nattereri U1 EN FFH-IV  - voraussichtlich ohne besondere Bedeutung für die Art

Graues Langohr Plecotus austriacus U1 VU FFH-IV  - Wochenstubenkolonie in der ca. 370 m entfernt liegenden Kirche Grevenmachers, Fläche ist 
potentiell essentielles Jagdhabitat

Großer Abendsegler Nyctalus noctula U2 VU FFH-IV  -

Große Bartfledermaus Myotis brandtii XX CR FFH-IV  -

Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum U1 CR FFH-II, -IV  - potentielles Jagdhabitat
Großes Mausohr Myotis myotis U1 EN FFH-II, -IV  - voraussichtlich ohne besondere Bedeutung für die Art

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus XX EN FFH-IV  - potentielles Jagdhabitat
Mopsfledermaus Barbastella barbastella U2 EX FFH-II, -IV  - potentielles Trittsteinbiotop

Wasserfledermaus Myotis daubentonii FV VU FFH-IV  - voraussichtlich ohne besondere Bedeutung für die Arten
Wildkatze Felis silvestris U1 k.A. FFH-IV  - Fläche entspricht nicht den Lebensraumansprüchen

Wimperfledermaus Myotis emarginatus U1 CR FFH-II, -IV  -

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus FV NT FFH-IV  -

Neuntöter Lanius collurio k.A. NT Art. 4-1  -

Rotmilan Milvus milvus k.A. VU Art. 4-1  -

Schwarzmilan Milvus migrans k.A. NT Art. 4-1  -

Feldlerche Alauda arvensis k.A. VU Art. 4-2  -

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus k.A. NT Art. 4-2  -

Weißstorch Ciconia ciconia k.A. k.A. Art. 4-1  -

Reiherente Aythya fuligula k.A. R Art. 4-2  -

Tafelente Aythya ferina k.A. k.A. Art. 4-2  -

Wendehals Jynx torquila k.A. VU Art. 4-2  -

Grünspecht Picus viridis k.A. k.A.  -  - mögliches Bruthabitat

Fläche entspricht nicht den Lebensraumansprüchen

voraussichtlich ohne besondere Bedeutung für die Arten

voraussichtlich ohne besondere Bedeutung für die Arten

potentielles Jagdhabitat

15a15b
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Grev1

Grev4

Grev10

Grev11

Grev12
Grev13

Grev15a

Grev15b

Grev14

¯

Grevenmacher 15a+b Artenschutzprüfung
Charakter und Lage strukturierte Gartenfläche im Siedlungszusammenhang
Flächengröße ca. 109 Ar

aktuelle Zonenausweisung Innerörtliche Grünzone
geplante Zonenausweisung JAR
Anmerkungen -
potenziell vorkommende 
Arten (-gruppen) 
(FFH-/Vogelschutz-RL)

div. Fledermausarten, Grünspecht

Prüfung	des	Eintretens	der	Verbotstatbestände

betroffene Arten/-gruppen
Wirkungsprognose

baubedingt anlagenbedingt betriebsbedingt

Fledermausfauna

Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwinte-
rungsstätten sind nicht betroffen; jedoch 
potentiell essentielle Jagdhabitate und 
Leitstrukturen; da die bestehende Nut-
zung als Garten fortgeführt wird, kann 

vom Eintreten des Beschädigungsverbo-
tes jedoch abgesehen werden

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Fledermäuse

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Grünspecht

potentiell in Grünstrukturen vorhandene 
Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwinte-
rungsstätten werden beschädigt; essen-
tielle Nahrungshabitate sind voraussicht-
lich nicht betroffen; da die bestehende 
Nutzung als Garten fortgeführt wird, 

kann vom Eintreten des Beschädigungs-
verbotes jedoch abgesehen werden

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Art

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Prüfung	der	Möglichkeit	von	allgemeinen	Vermeidungs-	und	Minderungsmaßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag

-

Prüfung	der	Möglichkeit	von	CEF-Maßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag

-

Ergebnis	der	Artenschutzprüfung	unter	Berücksichtigung	der	vorgeschlagenen	Maßnahmen

Potenzieller	artenschutzrechtlicher	
Konflikt

Auf der Fläche Grev 15a+b liegt ein geringes artenschutz-
rechtliches	Konfliktpotenzial	vor, da die Fläche entsprech-
end ihrer derzeitigen Nutzung als “Zone de jardins familiaux” 
klassiert wird.
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5.3 Flächen	in	Potaschberg

Abb.12: Übersicht Untersuchungsflächen Potaschberg (SUP Grevenmacher) - Orthophoto

Darstellung: pact s.à r.l.; Kartengrundlage: Administration du Cadastre et de la Topographie, 2016
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Potaschberg	2
Tab.12: Zusammenstellung planungsrelevanter Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie sowie der Vogelschutzrichtlinie - Potaschberg 2

Abb.13: Impression Untersuchungsfläche Potaschberg 2

in der Artenschutzprüfung zu untersuchen

Aufnahme: September 2015
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Begründung/ Beurteilung

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii U1 EN FFH-II, -IV  -

Braunes Langohr Plecotus auritus U1 EN FFH-IV  -

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus U1 VU FFH-IV  -

Fransenfledermaus Myotis nattereri U1 EN FFH-IV  -

Graues Langohr Plecotus austriacus U1 VU FFH-IV  -

Großer Abendsegler Nyctalus noctula U2 VU FFH-IV  -

Große Bartfledermaus Myotis brandtii XX CR FFH-IV  -

Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum U1 CR FFH-II, -IV  -

Großes Mausohr Myotis myotis U1 EN FFH-II, -IV  -

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus XX EN FFH-IV  -

Mopsfledermaus Barbastella barbastella U2 EX FFH-II, -IV  -

Wasserfledermaus Myotis daubentonii FV VU FFH-IV  -

Wildkatze Felis silvestris U1 k.A. FFH-IV  - Korridor von nationaler Bedeutung verläuft östlich der Fläche
Wimperfledermaus Myotis emarginatus U1 CR FFH-II, -IV  -

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus FV NT FFH-IV  -

Neuntöter Lanius collurio k.A. NT Art. 4-1  - Fläche entspricht nicht den Lebensraumansprüchen
Rotmilan Milvus milvus k.A. VU Art. 4-1  -

Schwarzmilan Milvus migrans k.A. NT Art. 4-1  -

Feldlerche Alauda arvensis k.A. VU Art. 4-2  -

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus k.A. NT Art. 4-2  -

Weißstorch Ciconia ciconia k.A. k.A. Art. 4-1  -

Reiherente Aythya fuligula k.A. R Art. 4-2  -

Tafelente Aythya ferina k.A. k.A. Art. 4-2  -

Wendehals Jynx torquila k.A. VU Art. 4-2  -

Grünspecht Picus viridis k.A. k.A.  -  -

hochwertiges Jagdhabitat

hochwertiges Jagdhabitat

Fläche entspricht nicht den Lebensraumansprüchen

Grünland als potenzielles Jagdhabitat
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Pot4
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Potaschberg	2 Artenschutzprüfung
Charakter und Lage mehrere kleine Parzellen am südlichen Ortsrand
Flächengröße ca. 62 Ar

aktuelle Zonenausweisung Zone verte
geplante Zonenausweisung REC-2; PAP-NQ
Anmerkungen Teilbereich mit einem Einfamilienhaus bebaut
potenziell vorkommende 
Arten (-gruppen) 
(FFH-/Vogelschutz-RL)

div. Fledermausarten, Wildkatze, Rot- u. Schwarzmilan

Prüfung	des	Eintretens	der	Verbotstatbestände

betroffene Arten/-gruppen
Wirkungsprognose

baubedingt anlagenbedingt betriebsbedingt

Fledermausfauna
Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwinte-
rungsstätten werden nicht beschädigt; 

Jagdhabitat, jedoch nicht von essentieller 
Bedeutung betroffen

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Fledermäuse

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Wildkatze

Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwin-
terungsstätten und essentielle Nah-

rungshabitate werden nicht beschädigt; 
Beeinträchtigung einer essentiellen 

Leitstruktur nicht auszuschließen (an-
grenzendes Waldgebiet)

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Wildkatze

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Rot- u. Schwarzmilan
Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwinte-
rungsstätten werden nicht beschädigt; 
potentielles Nahrungshabitat, jedoch 

nicht von essentieller Bedeutung

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Milanarten

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Prüfung	der	Möglichkeit	von	allgemeinen	Vermeidungs-	und	Minderungsmaßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag

Wildkatze Abstand zum Waldrand einhalten, um Störwirkungen zu vermeiden
Eingrünen der Fläche, um Emissionen (Licht, Bewegung) gegenüber dem Wald abzumildern

Prüfung	der	Möglichkeit	von	CEF-Maßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag

nicht notwendig

Ergebnis	der	Artenschutzprüfung	unter	Berücksichtigung	der	vorgeschlagenen	Maßnahmen

Potenzieller	artenschutz-
rechtlicher	Konflikt

Da ein Korridor nationaler Bedeutung in unmittelbarer Nähe zur Fläche Pot	
2 verläuft, wird eine essentielle Bedeutung dieser Leitstruktur angesehen. 
Unter Berücksichtigung der allgemeinen	Vermeidungs-	und	Mind-
erungsmaßnahmen liegt auf der Fläche Pot 2 ein mittleres artenschutz-
rechtliches Konfliktpotenzial vor. 
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Potaschberg	3
Tab.13: Zusammenstellung planungsrelevanter Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie sowie der Vogelschutzrichtlinie - Potaschberg 3

Abb.14: Impressionen Untersuchungsfläche Potaschberg 3

in der Artenschutzprüfung zu untersuchen

Aufnahmen: September 2015

Pot 3

Name wissenschaftlicher Name

N
at

io
na

le
r 

Er
ha

ltu
ng

sz
us

ta
nd

St
at

us
 R

ot
e 

Li
st

e 
Lu

xe
m

bu
rg

s

FF
H

-A
nh

an
g,

 
Ar

t. 
VS

-R
L

Be
de

ut
un

g 
al

s 
es

se
nt

ie
lle

s 
H

ab
ita

t 
be

ka
nn

t

Begründung/ Beurteilung

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii U1 EN FFH-II, -IV  - Waldrand hat Funktion als Leitlinie
Braunes Langohr Plecotus auritus U1 EN FFH-IV  -

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus U1 VU FFH-IV  -

Fransenfledermaus Myotis nattereri U1 EN FFH-IV  -

Graues Langohr Plecotus austriacus U1 VU FFH-IV  -

Großer Abendsegler Nyctalus noctula U2 VU FFH-IV  -

Große Bartfledermaus Myotis brandtii XX CR FFH-IV  -

Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum U1 CR FFH-II, -IV  -

Großes Mausohr Myotis myotis U1 EN FFH-II, -IV  -

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus XX EN FFH-IV  - Fläche ohne besondere Bedeutung für die geschützten Arten
Mopsfledermaus Barbastella barbastella U2 EX FFH-II, -IV  - Waldrand hat Funktion als Leitlinie

Wasserfledermaus Myotis daubentonii FV VU FFH-IV  - Fläche ohne besondere Bedeutung für die geschützten Arten
Wildkatze Felis silvestris U1 k.A. FFH-IV  - Korridor nationaler Bedeutung in > 250 m Entfernung

Wimperfledermaus Myotis emarginatus U1 CR FFH-II, -IV  - Waldrand hat Funktion als Leitlinie
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus FV NT FFH-IV  - Fläche ohne besondere Bedeutung für die geschützten Arten

Neuntöter Lanius collurio k.A. NT Art. 4-1  - Fläche entspricht nicht den Lebensraumansprüchen
Rotmilan Milvus milvus k.A. VU Art. 4-1  -

Schwarzmilan Milvus migrans k.A. NT Art. 4-1  -

Feldlerche Alauda arvensis k.A. VU Art. 4-2  -

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus k.A. NT Art. 4-2  -

Weißstorch Ciconia ciconia k.A. k.A. Art. 4-1  -

Reiherente Aythya fuligula k.A. R Art. 4-2  -

Tafelente Aythya ferina k.A. k.A. Art. 4-2  -

Wendehals Jynx torquila k.A. VU Art. 4-2  -

Grünspecht Picus viridis k.A. k.A.  -  -

Fläche entspricht nicht den Lebensraumansprüchen

Fläche ohne besondere Bedeutung für die geschützten Arten

Jagdhabitat

potentielles Nahrungshabitat
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Potaschberg	3 Artenschutzprüfung
Charakter und Lage zwei mittelgroße Parzellen am südlichen Ortsrand
Flächengröße ca. 268 Ar

aktuelle Zonenausweisung Öffentliche Nutzung, Innerörtliche Grünzone
geplante Zonenausweisung BEP; PAP-NQ
Anmerkungen -
potenziell vorkommende 
Arten (-gruppen) 
(FFH-/Vogelschutz-RL)

div. Fledermausarten, Rot- und Schwarzmilan

Prüfung	des	Eintretens	der	Verbotstatbestände

betroffene Arten/-gruppen
Wirkungsprognose

baubedingt anlagenbedingt betriebsbedingt

Fledermausfauna
Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwinte-
rungsstätten werden nicht beschädigt; 

Jagdhabitat und Leitstruktur vorhanden, 
jedoch nicht von essentieller Bedeutung

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Fledermäuse

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Rot- und Schwarzmilan

Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwin- 
terungsstätten werden nicht beschädigt; 
potentielles Nahrungshabitat betroffen, 

jedoch aufgrund der Größe und der 
umgebenden Nutzung der Fläche nicht 

als essentiell anzunehmen

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Milanarten

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Prüfung	der	Möglichkeit	von	allgemeinen	Vermeidungs-	und	Minderungsmaßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag

nicht notwendig

Prüfung	der	Möglichkeit	von	CEF-Maßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag

nicht notwendig

Ergebnis	der	Artenschutzprüfung	unter	Berücksichtigung	der	vorgeschlagenen	Maßnahmen

Potenzieller	artenschutzrechtlicher	
Konflikt

Auf der Fläche Pot	3 liegt ein geringes artenschutzrechtli-
ches	Konfliktpotenzial vor. 
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Potaschberg	4
Tab.14: Zusammenstellung planungsrelevanter Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie sowie der Vogelschutzrichtlinie - Potaschberg 4

Abb.15: Impression Untersuchungsfläche Potaschberg 4

in der Artenschutzprüfung zu untersuchen

Aufnahme: September 2015
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Begründung/ Beurteilung

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii U1 EN FFH-II, -IV  -

Braunes Langohr Plecotus auritus U1 EN FFH-IV  -

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus U1 VU FFH-IV  -

Fransenfledermaus Myotis nattereri U1 EN FFH-IV  -

Graues Langohr Plecotus austriacus U1 VU FFH-IV  -

Großer Abendsegler Nyctalus noctula U2 VU FFH-IV  -

Große Bartfledermaus Myotis brandtii XX CR FFH-IV  -

Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum U1 CR FFH-II, -IV  -

Großes Mausohr Myotis myotis U1 EN FFH-II, -IV  -

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus XX EN FFH-IV  -

Mopsfledermaus Barbastella barbastella U2 EX FFH-II, -IV  -

Wasserfledermaus Myotis daubentonii FV VU FFH-IV  -

Wildkatze Felis silvestris U1 k.A. FFH-IV  - Fläche ohne Bedeutung für die geschützte Art
Wimperfledermaus Myotis emarginatus U1 CR FFH-II, -IV  -

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus FV NT FFH-IV  -

Neuntöter Lanius collurio k.A. NT Art. 4-1  -

Rotmilan Milvus milvus k.A. VU Art. 4-1  -

Schwarzmilan Milvus migrans k.A. NT Art. 4-1  -

Feldlerche Alauda arvensis k.A. VU Art. 4-2  -

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus k.A. NT Art. 4-2  -

Weißstorch Ciconia ciconia k.A. k.A. Art. 4-1  -

Reiherente Aythya fuligula k.A. R Art. 4-2  -

Tafelente Aythya ferina k.A. k.A. Art. 4-2  -
Wendehals Jynx torquila k.A. VU Art. 4-2  -
Grünspecht Picus viridis k.A. k.A.  -  -

potentielles Jagdhabitat, Leitstrukturen sowie potentielle Quartiere in 
Bäumen und Gebäude

potentielles Jagdhabitat, Leitstrukturen sowie potentielle Quartiere in 
Bäumen und Gebäude

Fläche entspricht nicht den Lebensraumansprüchen
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Potaschberg	4 Artenschutzprüfung
Charakter und Lage vier mittelgroße Parzellen zentriert der Ortschaft
Flächengröße ca. 201 Ar

aktuelle Zonenausweisung Mischgebiet, Gewerbegebiet, Innerörtliche Grünzone
geplante Zonenausweisung ECO-c1; PAP-NQ
Anmerkungen -
potenziell vorkommende 
Arten (-gruppen) 
(FFH-/Vogelschutz-RL)

div. Fledermausarten

Prüfung	des	Eintretens	der	Verbotstatbestände

betroffene Arten/-gruppen
Wirkungsprognose

baubedingt anlagenbedingt betriebsbedingt

Fledermausfauna

potentiell vorhandene Fortpflanzungs-, 
Ruhe- und Überwinterungsstätten sowie 

ein potentiell essentielles Jagdhabitat 
und potentiell essentielle Leitstrukturen 

werden beschädigt

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Fledermäuse

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Prüfung	der	Möglichkeit	von	allgemeinen	Vermeidungs-	und	Minderungsmaßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag (angelehnt an Screening ProChirop)

Fledermausfauna

Detailuntersuchung der Fläche
oder
worst-case-Annahme: 
- vorherige Untersuchung zu fällender Bäume auf vorhandene Quartiere im Süden der Fläche
- Beachten von Fällzeitregelungen (Rodung nur im Winter)

Prüfung	der	Möglichkeit	von	CEF-Maßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag

Fledermausfauna
bei worst-case-Annahme:
- ggf. Ausgleich verloren gehender Quartiere (z. B. durch das Anbringen von Fledermauskästen)
- ggf. vorgezogener Ausgleich der Habitate

Ergebnis	der	Artenschutzprüfung	unter	Berücksichtigung	der	vorgeschlagenen	Maßnahmen

Potenzieller	artenschutz-
rechtlicher	Konflikt

Die Fläche Pot	4	ist einerseits stark strukturiert, andererseits aufgrund der 
Hintergrundbelastung beeinträchtigt. Daher ist eine eindeutige Aussage 
zum artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial schwierig.
Es sollte entweder eine	Geländeuntersuchung	hinsichtlich der Bedeu-
tung für die Fledermäuse stattfinden oder ein	“worst-case-Szenario”	
angenommen werden und ein vorzeitiger Ausgleich erfolgen.
Daher liegt ein hohes	artenschutzrechtliches	Konfliktpotenzial vor.
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Potaschberg	5
Tab.15: Zusammenstellung planungsrelevanter Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie sowie der Vogelschutzrichtlinie - Potaschberg 5

Abb.16: Impressionen Untersuchungsfläche Potaschberg 5

in der Artenschutzprüfung zu untersuchen

Aufnahmen: September 2015

Pot 5
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Begründung/ Beurteilung

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii U1 EN FFH-II, -IV  - Fläche entspricht nicht den Lebensraumansprüchen
Braunes Langohr Plecotus auritus U1 EN FFH-IV  -

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus U1 VU FFH-IV  -

Fransenfledermaus Myotis nattereri U1 EN FFH-IV  -

Graues Langohr Plecotus austriacus U1 VU FFH-IV  -

Großer Abendsegler Nyctalus noctula U2 VU FFH-IV  -

Große Bartfledermaus Myotis brandtii XX CR FFH-IV  -

Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum U1 CR FFH-II, -IV  -

Großes Mausohr Myotis myotis U1 EN FFH-II, -IV  -

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus XX EN FFH-IV  -

Mopsfledermaus Barbastella barbastella U2 EX FFH-II, -IV  -

Wasserfledermaus Myotis daubentonii FV VU FFH-IV  -

Wildkatze Felis silvestris U1 k.A. FFH-IV  - Korridor europäischer Bedeutung in > 350 m Entfernung
Wimperfledermaus Myotis emarginatus U1 CR FFH-II, -IV  -

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus FV NT FFH-IV  -

Neuntöter Lanius collurio k.A. NT Art. 4-1  - Bruthabitat auf der Fläche vorhanden, 
Rotmilan Milvus milvus k.A. VU Art. 4-1  - als Nahrungsgast nachgewiesen

Schwarzmilan Milvus migrans k.A. NT Art. 4-1  - als Nahrungsgast nachgewiesen, Horst in etwa 320 m Entfernung
Feldlerche Alauda arvensis k.A. VU Art. 4-2  -

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus k.A. NT Art. 4-2  -

Weißstorch Ciconia ciconia k.A. k.A. Art. 4-1  -

Reiherente Aythya fuligula k.A. R Art. 4-2  -

Tafelente Aythya ferina k.A. k.A. Art. 4-2  -

Wendehals Jynx torquila k.A. VU Art. 4-2  -

Grünspecht Picus viridis k.A. k.A.  -  - Brut westlich der Untersuchungsfläche, Fläche ist sporadisches 
Nahrungshabitat

kein Vorkommen auf der Fläche nachgewiesen

Jagdhabitat

Fläche entspricht nicht den Lebensraumansprüchen

Jagdhabitat
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Pot4

Pot6

Pot5

Pot3

Pot2

¯

Potaschberg	5 Artenschutzprüfung
Charakter und Lage mehrere mittelgroße und große Parzellen am westlichen Ortsrand
Flächengröße ca. 838 Ar

aktuelle Zonenausweisung Gewerbegebiet, Innerörtliche Grünzone
geplante Zonenausweisung ECO-c1; PAP-NQ
Anmerkungen Baumreihe, Hecke u. Quelle als Biotope nach Art. 17 vorhanden
potenziell vorkommende 
Arten (-gruppen) 
(FFH-/Vogelschutz-RL)

div. Fledermausarten, Neuntöter, Rot- und Schwarzmilan, 
Grünspecht

Prüfung	des	Eintretens	der	Verbotstatbestände

betroffene Arten/-gruppen
Wirkungsprognose

baubedingt anlagenbedingt betriebsbedingt

Fledermausfauna

potentiell vorhandene Fortpflanzungs-, 
Ruhe- und Überwinterungsstätten sowie 

ein potentiell essentielles Jagdhabitat 
werden beschädigt; essentielle Leitstruk-

turen sind nicht betroffen

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Fledermäuse

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Neuntöter
Fortpflanzungsstätte sowie essentielles 
Nahrungshabitat auf der Fläche vorhan-

den

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate des Neuntöters
Verbote nach Art. 20 u. 28 

Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Rot- und Schwarzmilan
Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwin- 

terungsstätten werden nicht beschädigt; 
Nahrungshabitat betroffen, jedoch nicht 

von essentieller Bedeutung

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Milanarten

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Grünspecht

Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwin- 
terungsstätten werden nicht direkt 

beschädigt; Nahrungshabitat betroffen, 
aufgrund der sporadischen Nutzung 

jedoch nicht als essentiell einzustufen

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate des Grünspechtes

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Prüfung	der	Möglichkeit	von	allgemeinen	Vermeidungs-	und	Minderungsmaßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag (angelehnt an Screening ProChirop und Milvus, 2016)

Fledermausfauna
Detailuntersuchung der Fläche
oder
worst-case-Annahme: : Ausgleich der Fläche als essentielles Jagdhabitat

Neuntöter Verzicht auf Bebauung in der Kernhabitatfläche des Neuntöters

Prüfung	der	Möglichkeit	von	CEF-Maßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag

Fledermausfauna bei worst-case-Annahme:  vorgezogener Ausgleich des essentiellen Jagdhabitates

Ergebnis	der	Artenschutzprüfung	unter	Berücksichtigung	der	vorgeschlagenen	Maßnahmen

Potenzieller	arten-
schutzrechtlicher 
Konflikt

Die Bedeutung der Fläche Pot5	ist auf Basis der vorhandenen Datenlage 
zum Fledermausvorkommen nicht eindeutig zu beurteilen. Es sollte entweder 
eine	Geländeuntersuchung	hinsichtlich der Bedeutung für die Fledermäuse 
stattfinden oder ein	“worst-case-Szenario” angenommen werden und ein 
vorzeitiger Ausgleich erfolgen. Eine Geländestudie zur Avifauna wurde durch-
geführt, dadurch ist die Bedeutung der Fläche für den Neuntöter bekannt.
Es liegt ein hohes	artenschutzrechtliches	Konfliktpotenzial vor.
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Potaschberg	6
Tab.16: Zusammenstellung planungsrelevanter Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie sowie der Vogelschutzrichtlinie - Potaschberg 6

Abb.17: Impressionen Untersuchungsfläche Potaschberg 6
in der Artenschutzprüfung zu untersuchen

Aufnahmen: September 2015

Pot 6
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Begründung/ Beurteilung

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii U1 EN FFH-II, -IV  -

Braunes Langohr Plecotus auritus U1 EN FFH-IV  -

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus U1 VU FFH-IV  -

Fransenfledermaus Myotis nattereri U1 EN FFH-IV  -

Graues Langohr Plecotus austriacus U1 VU FFH-IV  -

Großer Abendsegler Nyctalus noctula U2 VU FFH-IV  -

Große Bartfledermaus Myotis brandtii XX CR FFH-IV  -

Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum U1 CR FFH-II, -IV  -

Großes Mausohr Myotis myotis U1 EN FFH-II, -IV  -

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus XX EN FFH-IV  -

Mopsfledermaus Barbastella barbastella U2 EX FFH-II, -IV  -

Wasserfledermaus Myotis daubentonii FV VU FFH-IV  -

Wildkatze Felis silvestris U1 k.A. FFH-IV  - Korridor direkt an die Fläche angrenzend
Wimperfledermaus Myotis emarginatus U1 CR FFH-II, -IV  -

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus FV NT FFH-IV  -

Neuntöter Lanius collurio k.A. NT Art. 4-1  - sporadisches Nahrungshabitat auf der Fläche, Bruthabitat liegt östlich der 
Fläche

Rotmilan Milvus milvus k.A. VU Art. 4-1  - als Nahrungsgast nachgewiesen, Revier in etwa 450 m Entfernung
Schwarzmilan Milvus migrans k.A. NT Art. 4-1  - als Nahrungsgast nachgewiesen

Feldlerche Alauda arvensis k.A. VU Art. 4-2  - sechs Feldlerchenreviere auf der Fläche vorhanden
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus k.A. NT Art. 4-2  -

Weißstorch Ciconia ciconia k.A. k.A. Art. 4-1  -

Reiherente Aythya fuligula k.A. R Art. 4-2  -

Tafelente Aythya ferina k.A. k.A. Art. 4-2  -

Wendehals Jynx torquila k.A. VU Art. 4-2  -

Grünspecht Picus viridis k.A. k.A.  -  -

angrenzender Wald als Jagdbiotop und Quartiersgeber

angrenzender Wald als Jagdbiotop und Quartiersgeber

kein Vorkommen auf der Fläche nachgewiesen
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Pot4

Pot6

Pot5

Pot3

Pot2

¯

Potaschberg	6 Artenschutzprüfung
Charakter und Lage Anteile mehrerer großer Parzellen am nordöstlichen Ortsrand
Flächengröße ca. 2.836 Ar

aktuelle Zonenausweisung Zone verte
geplante Zonenausweisung ECO-r2; PAP-NQ
Anmerkungen -
potenziell vorkommende 
Arten (-gruppen) 
(FFH-/Vogelschutz-RL)

div. Fledermausarten, Wildkatze, Neuntöter, Rot- und Schwarzmilan, 
Feldlerche

Prüfung	des	Eintretens	der	Verbotstatbestände

betroffene Arten/-gruppen
Wirkungsprognose

baubedingt anlagenbedingt betriebsbedingt

Fledermausfauna

potentiell vorhandene Fortpflanzungs-, 
Ruhe- und Überwinterungsstätten sowie 

ein potentiell essentielles Jagdhabitat 
und eine potentiell essentielle Leitstruk-

tur werden am Waldrand beschädigt

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Fledermäuse

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Wildkatze

Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwin-
terungsstätten und essentielle Nah-

rungshabitate werden nicht beschädigt; 
Beeinträchtigung einer essentiellen 

Leitstruktur nicht auszuschließen (an-
grenzendes Waldgebiet)

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Wildkatze

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Neuntöter

Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwin- 
terungsstätten werden nicht direkt 

beschädigt; Nahrungshabitat betroffen, 
aufgrund der sporadischen Nutzung nicht 

als essentiell einzustufen

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate des Neuntöters

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Rot- u. Schwarzmilan

Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwin- 
terungsstätten werden nicht direkt 

beschädigt; Nahrungshabitat betroffen, 
eine essentielle Bedeutung kann nicht 

ausgeschlossen werden

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Milanarten

Verbote nach Art. 20 u. 28 
Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Feldlerche
Fortpflanzungsstätten und essentielle 

Nahrungshabitate werden direkt beschä-
digt

eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Po-
pulation ist nicht zu erwarten

es besteht kein signifikant 
erhöhtes Risiko der Mortalitäts-

rate der Feldlerche
Verbote nach Art. 20 u. 28 

Naturschutzgesetz Beschädigungsverbot Störungsverbot Tötungsverbot

Prüfung	der	Möglichkeit	von	allgemeinen	Vermeidungs-	und	Minderungsmaßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag (angelehnt an Screening ProChirop)

Fledermausfauna
- Einhalten eines 30 m-Abstandes zum Waldrand
- Anlegen breiter Grünkorridore (30 m) auf der Fläche, um den Tieren eine Überquerung zu ermöglichen
- Eingrünen der Fläche mit breiten Heckenstrukturen

Wildkatze - Einhalten eines Puffers zum Korridor
- Eingrünen der Fläche

Rot- und Schwarzmilan Detailuntersuchung (Aktionsraumanalyse) der Fläche auf ihre tatsächliche Bedeutung als Jagdhabitat für 
die Milanarten
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Potaschberg	6 Artenschutzprüfung

Prüfung	der	Möglichkeit	von	CEF-Maßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahmenvorschlag

Feldlerche Ausgleich für verloren gehende Reviere durch das Anlegen von Feldlerchenfenstern 

Ergebnis	der	Artenschutzprüfung	unter	Berücksichtigung	der	vorgeschlagenen	Maßnahmen

Potenzieller	arten-
schutzrechtlicher 
Konflikt

Der große Offenlandbereich der Fläche Pot	6	ist als Lebensraum und Nahrungshabitat  
der Avifauna von Bedeutung. Die tatsächliche Funktion als Nahrungshabitat der Milane 
sollte über eine Aktionsraumanalyse geklärt werden.
Auf der Fläche sind sechs Feldlerchenreviere nachgewiesen, die durch CEF-Maßnahmen 
vorzeitig ausgeglichen werden müssten.
Im Hinblick auf die Wildkatze und die Fledermausfauna ist lediglich der angrenzende 
Laubwaldbereich bedeutsam. Unter Berücksichtigung einiger allgemeiner Vermeidungs- 
und Minderungsmaßnahmen liegt auf der Fläche ein hohes artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial	vor.
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6. Resümee
Das vorliegende Dossier trägt dem artenschutzbezogenem Ansatz der FFH- und Vogelschutzrichtlinie Rech-

nung. Es wurde geprüft, inwieweit Arten des Annexe 3 Naturschutzgesetz (die für Luxemburg relevanten Arten 
des Anhangs I Vogelschutzrichtlinie) oder des Annexe 6 Naturschutzgesetz (die für Luxemburg relevanten Arten 
des Anhangs IV FFH-Richtlinie) sowie weitere Vogelarten durch die Planung der Gemeinde beeinträchtigt werden. 
Geprüft wird der Sachverhalt der Lebensraumbeschädigung bzw. -zerstörung, des Störens sowie des Tötens der 
Arten.

Nach den Ergebnissen der Untersuchungen zur Artenschutzprüfung im Rahmen der Neuaufstellung des Plan 
d’Aménagement Général der Gemeinde Grevenmacher kommen im Wirkraum des Vorhabens mehrere arten-
schutzrechtlich relevante Arten vor, darunter vor allem Arten der europäischen Vogel- und Fledermausfauna. Für 
einige dieser Arten verbinden sich mit dem Vorhaben Beeinträchtigungen unterschiedlicher Schwere, so dass 
nur unter Realisierung von Maßnahmen Verbotstatbestände nach Art. 20 Naturschutzgesetz vermieden werden 
können. Der Großteil der Beeinträchtigungen kann durch allgemeine Maßnahmen vermieden bzw. ausgeglichen 
und damit das Eintreten eines Verbotstatbestands verhindert werden.

Grevenmacher

Grev1

Grev4

Grev10

Grev11

Grev12
Grev13

Grev15a

Grev15b

Grev14

¯

Abb.18: Darstellung des Ergebnisses der Artenschutzprüfung in Grevenmacher (SUP Grevenmacher)

 Legende
 geringes artenschutzrechtliches 
 Konfliktpotenzial - allgemeine Vermei- 
 dungs- und Minderungsmaßnahmen in  
 geringem Umfang

 mittleres artenschutzrechtliches Konflikt-
 potenzial - allgemeinen Vermeidungs-  
 und Minderungsmaßnahmen in 
 größerem Umfang oder Ausgleichsmaß- 
 nahmen (CEF)

 hohes artenschutzrechtliches Konflikt-
 potenzial - vertiefte Untersuchung oder  
 komplexe CEF-Maßnahmen

 sehr hohes artenschutzrechtliches Kon- 
 fliktpotenzial - Konflikt nur mit sehr  
 hohem Aufwand oder nicht vermeidbar

HAB-1 JAR

Darstellung: pact s.à r.l.; Kartengrundlage: Administration du Cadastre et de la Topographie, 2016



Artenschutzprüfung im Rahmen der SUP zum PAG

p s.   à   r.   l.a c t
bureau d ’é tudes  en aménagement  du ter r i to i re  e t  urban isme

70AC de Grevenmacher

November 2017

In der Ortschaft Grevenmacher liegt bei den Flächen Grev13 und Grev15a+b kein geringes artenschutzrecht-
liches Konfliktpotenzial vor. Die Fläche Grev14 ist ebenfalls so zu bewerten, wenn sie im PAG-Projet als Zone de 
jardins familiaux ausgewiesen wird.

Bei den Fläche Grev1, Grev4, Grev10 und Grev11 besteht unter Berücksichtigung der allgemeinen Vermei-
dungs- und Minderungsmaßnahmen ein mittleres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial. 

Wird die Fläche Grev14 als Zone d‘habitation im PAG-Projet ausgewiesen, so liegt hier ein hohes artenschutz-
rechtliches Konfliktpotenzial vor. Gleiches gilt für die Fläche Grev12.

Potaschberg

Die Fläche Pot3 in Potaschberg weist ein geringes artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial auf.  Auf der Fläche 
Pot2 besteht unter Berücksichtigung der allgemeinen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen ein mittleres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial. Für die Fläche Pot4, Pot5 und Pot6 besteht ein hohes artenschutzrecht-
liches Konfliktpotenzial.

Tab. 21 gibt einen Überblick, auf welchen Flächen kein bzw. unter der Berücksichtigung von allgemeinen Ver-
meidungs- und Minderungsmaßnahmen oder CEF-Maßnahmen kein, eventuell oder tatsächlich ein artenschutz-
rechtlicher Konflikt vorhanden ist.

Darstellung: pact s.à r.l.; Kartengrundlage: Administration du Cadastre et de la Topographie, 2016

Abb.19: Darstellung des Ergebnisses der Artenschutzprüfung in Potaschberg (SUP Grevenmacher)

Pot4

Pot6

Pot5

Pot3

Pot2

¯

 Legende
 geringes artenschutzrechtliches 
 Konfliktpotenzial - allgemeine Vermei- 
 dungs- und Minderungsmaßnahmen in  
 geringem Umfang

 mittleres artenschutzrechtliches Konflikt-
 potenzial - allgemeinen Vermeidungs-  
 und Minderungsmaßnahmen in 
 größerem Umfang oder Ausgleichsmaß- 
 nahmen (CEF)

 hohes artenschutzrechtliches Konflikt-
 potenzial - vertiefte Untersuchung oder  
 komplexe CEF-Maßnahmen

 sehr hohes artenschutzrechtliches Kon- 
 fliktpotenzial - Konflikt nur mit sehr  
 hohem Aufwand oder nicht vermeidbar
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Ortsteil Fläche
Ergebnis 

Artenschutzprüfung
Einzelbetrachtung

Grevenmacher

Grev1
Grev4
Grev10
Grev11
Grev12
Grev13
Grev14 JAR HAB-1

Grev15a+b

Potaschberg

Pot2
Pot3
Pot4
Pot5
Pot6

Insgesamt können in der Gemeinde Grevenmacher im Rahmen der Einzelbetrachtung bei drei bzw. vier 
(Grev14 je nach Zonenausweisung) Flächen Beeinträchtigungen für die geschützten Arten ausgeschlossen wer-
den. Auf fünf Flächen verhindern allgemeine Maßnahmen das Eintreten der Verbotstatbestände. Auf vier bzw. 
fünf (Grev14 je nach Zonenausweisung) Flächen besteht ein hohes Konfliktpotenzial; hier kann nur durch eine 
Detailuntersuchung oder durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) das Eintreten der Ver-
botstatbestände verhindert werden. Außerdem besteht auf keiner Fläche ein artenschutzrechtlicher Konflikt, der 
selbst durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen nicht verhindert werden kann. 

Das Ergebnis der Artenschutzprüfung für die Gemeinde Grevenmacher wird im Rahmen der UEP durch das 
Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt berücksichtigt. Durch das Dossier kann in der Strategischen 
Umweltprüfung ein besonderes Augenmerk auf die außerhalb von Schutzgebieten geschützten Arten gelegt wer-
den und dieser Aspekt des besonderen Artenschutzes eine besondere Gewichtung erhalten.

Außerdem dienen die in der Artenschutzprüfung formulierten Maßnahmen zu Vermeidung, Minderung oder 
zum Ausgleich von Beeinträchtigungen als Anhaltspunkt für die in der UEP bzw. im Umweltbericht dargestellten 
Maßnahmen.

Weisen Flächen in Hinblick auf die Artenschutzprüfung ein hohes Konfliktpotenzial auf und ist das Eintreten 
eines artenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes nur durch CEF-Maßnahmen zu vermeiden, so ist den Flächen 
bei der Umweltprüfung und der Ausarbeitung des PAG eine besondere Beachtung zu schenken, da ohne die regle-
mentarische Festsetzung der Maßnahmen ein hohes Konfliktpotenzial mit dem Artenschutz vorliegt.

Fläche mit einem sehr hohen Konfliktpotenzial hinsichtlich des Artenschutzes bedürfen einer Ausnahmegeneh-
migung nach Art. 33 Naturschutzgesetz. Da die Flächenausweisungen des PAG allerdings in der Regel nicht unter 
die Ausnahmebestimmungen fallen, kann die Möglichkeit der Genehmigung trotz eines artenschutzrechtlichen 
Konflikts weitestgehend ausgeschlossen werden. Das Ergebnis der Artenschutzprüfung ist in der Ausarbeitung 
des PAG umzusetzen.

Da die Artenschutzprüfung auf Daten des MNHN, aus dem Biodiversitätsportal der Großregion sowie der Stel-
lungnahmen der COL und der Fachbüros ProChirop und Milvus beruhen, bewirkt eine Änderung der Datenlage 
zugleich möglicherweise eine Änderung des Untersuchungsgegenstands. Zudem besteht aufgrund der Dynamik 
der Arten und Biotope stets die Möglichkeit, dass sich weitere Arten des  Annexe 3 oder 6 Naturschutzgesetz in 
der Gemeinde ansiedeln oder eben diese Arten abwandern.

Auf Basis der derzeitigen Datenlage sind weitere artenschutzrechtliche Konflikte durch das geplante Vorhaben 
nicht zu erwarten. Bei wesentlichen Änderungen des Eingriffs oder der Datenbasis ist die artenschutzrechtliche 
Situation zu ergänzen bzw. neu zu beurteilen.

Summe der 
betroffenen 

Flächen

geringes Konfliktpotenzial 3 bzw. 4

mittleres Konfliktpotenzial 5

hohes Konfliktpotenzial 4 bzw. 5

sehr hohes Konfliktpotenzial 0

Tab.17: Übersicht über das Ergebnis der Artenschutzprüfung zum Synthesekonzept der Gemeinde Grevenmacher
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